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Aulsätze ' Mafthios Casper - Gestaltungs- und Regelungsspielräume f ur

Vertragsanpassungen von Bankverträgen nach der Postbank-

Entscheidung - ein Fall für den Gesetzgeber?

Stephon Brondes / Elo Robenou - Früherkennung und Bewältigung

bestandsgefährdender Risiken im Unternehmen (Teit l)

Rechtsprechung . Zum Anscheinsbeweis bei der Verwendung von ZahLungskarten mit

PIN und zur Pftjcht zur Sperranzeige (0LG Bremen v. 19.5,2021 -
1W 4t21)

Ermittlung fremdublicher Zinssätze auf Konzerndarlehen mit Preis-

vergleichsmethode (BFH v, 18.5.2021 - I R 4/17)

Zur Darstellung der mit Fremdfinanzierung einhergehenden Risiken

und von Verftechiungstatbeständen in Vermögensantage-Verkaufs-

prospekt (BGH v. 18.5.2021- XIZB 19/18)

Keine Kostentragungspflicht des Gläubigers nach dessen einseitig

gebliebener Erledigungserklärung nach Erfüttung trotz weiterhin

zulässigem lnsolvenzantrag (BGH v. 23.9.2021- lX ZB 66/20)

Lur Tugehörigkeit einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit

(hier: Wohnungsrecht) zur lnsotvenzmasse (KG v. 1j02021 -
1W 342121)

Weisungsrecht des Arbeitgebers zur Beendigung der Homeoffice-

Tätigkeit des Arbeitnehmers (LAG München v.26.8.2021 -
3 SaGa 13121) .
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Stephan Brandes / Elo Rabenou - Frühetkennung und Bewältigung bestandsgefährdender Risiken im Unternehmen

Energiewende, Diesetthematik, Etektromobitität, Corona-Pandemie, Digitalisierung - die deutsche Volkswirtschaft steht v0r enormen wirtschaftli-

chen Herausforderungen und Umbrüchen. Die prognostizierte grotSe Wette an Unternehmenskrisen und Unternehmensinsolvenzen steht noch

aus. Sie wird kommen, spätestens, wenn die durch die Corona-Hilfen der Bundesregierung geflossene Liquidität versiegt ist. Ziet des Beitrags ist,

den Stand der bisherigen rechtswissenschaftlichen Erkenntnisse zum Pflichtenprogramm der gesetzlichen Vertreter eines Unternehmens im

Umgang mit Liquiditätskrisen im Lichte der gesetzlichen Neuerungen durch das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen

für Unternehmen (StaRUG) und das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) zu beleuchten.
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Aufsätze

Mafthias Cosper - Gestaltungs- und Regelungsspielräume tür Vertragsanpassungen von Bankverträgen nach der Postbank-Entscheidung

- ein Fall lür den Gesetzgeber?

Die AGB-rechtliche Rechtsprechung des Xl. Zlvilsenats hat mit der sog. Postbank-Entscheidung einen weiteren Paukenschlag gesetzt, indem sie

Zustimmungsfiktionsklauseln bei AGB-Anderungen und Preisanpassungen in Nr. 1 Abs. 2, Nr. l2 Abs. 5 AGB-Banken (Entsprechendes gitt für Nr, 2

und Nr. 17 Abs. 6 AGB-Sparkassen) kassiert hat, Das Urteil hat weitreichende Fotgen lur die Praxis. Kunden können ggf. über Jahre gezahtte Ge-

bühren zurückfordern, Die Banken sehen sich ptötztich Bestandskunden gegenuber, für die ganz verschiedene Fassungen der AGB-Banken bis

hinzusolchenausdem )ahrlgTTgelten.DerBeitragleuchtetHandtungsoptionenderBankenundderenKundenausundfragtabschliet\end,wie

der Gesetzgeber diese Rechtsprechung abmitdern könnte, da der Xl. Senat die Tragweite seiner Entscheidung nicht hinreichend durchdacht hat. 2361

2314
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RechtsPrecnung

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Ermittlung fremdüblicher Zinssätze auf Konzerndarlehen mit Preisvergleichs-

methode

Nachweis der Auflassung gegenüber Grundbuchamt bei Verurteilung einer GbR zur

Grundstücksübertragung durch mit Eintragungen im Grundbuch übereinstimmende

Bezeichnung der Gesettschaft im Urteil

'. 4612021

(OLG Bremen, Beschl. v. 19 5.2021 -1W 4121) 2380

(BFH, Urt. v. 18.5.2021 - I R 4/17)

(KG, Bescht. v.7.10.2021- 1 W 343/21)

Bink- und Kreditsicherungsrecht

zi'l*nr.6.inrbeweis bei der verwendung von Zahlungskarten mit PIN und

zur Pllicht zur SPerranzeige

2385

2391

Vertrags- und Haftungsrecht

Zur Darstellung der mit Fremdfinanzierung einhergehenden Risiken und zur

Angabe von Verflechtungstatbeständen in Vermögensanlage-Verkaufspro-

spekt

lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Keine Kostentragungspllicht des Gläubigers nach dessen einseitig gebtiebener

Erledigungserklärung nach Erlütlung trotz weiterhin zulässigem lnsolvenz-

antrag

Zur Zugehörigkeit einer beschränkten persöntichen Dienstbarkeit (hier: wohn-

recht) zur lnsolvenzmasse

Zuschtag auf Vergütung des vorläufigen Insolvenzverwalters bei erhebtichem Mehr-

aufwand für arbeitsrechttiche Besonderheiten

(BGH, Bescht. v.18.5.2021 - Xl ZB 19/18)

(BGH, Bescht. v.23.9.2021- lX ZB 66/20)

(KG, Beschl. u.7.10.2021- 1W 342121)

(LG Munster, Bescht. v. 21.9.2021- 5 T 36V2'1)

2393

2399

2401

2403

Arbeits- und Sozialrecht

weisungsrecht des Arbeitgebers zur Beendigung der Homeolfice-Tätigkeit des

Arbeitnehmers
(LAG München, Urt.v.26.8.2021- 3 SaGa 13/21). 2404
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Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

Zur einstweiligen Einstettung einer Zwangsversteigerung zur Votlstreckung einer

durch Verwaltungsakt titutierten Geldforderung (BGH, Bescht. v 15 7.2021 - V 0

ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechung

EuGH GA zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

BGH zum Widerruf eines mit Kaufvertrag verbundenen Atlgemein-Verbraucherdarlehensvertrags ,.., ...

BGH: Tätigkeit aLs lnsolvenzverwalter nicht auf Wartezeit fur Notarstette anrechenbar,

BGH: Einkaufszentrum-AGB mit Betriebs- und Offenhaltungspflicht der Mieter

0LG Braunschweig: Entschädigung wegen überLanger Verfahrensdauer in Verfahren ,,Göttinger Gruppe"

0LG Frankfurt/M,: Keine Mietminderung bei coronabedingter Ladenschliel\ung . .

Gesetzgebung

Gesetz zum Ausbau des elektlonischen Rechtsverkehrs mit den,Gerichten verkündet

Nutzen Sie lhre Online-Vorteite und auch die 0tto Schmidt Zeitschriften-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren alten Zugang
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Nachruf Prof. Dr. h.c. Albert Scharf

Am 25. September 2021 verstarb Professor Dr. h.c. Albert Scharf, langjähriger Herausgeber dieser
Zeitschrift. Nach seiner Zeit im Bayerischen Finanzministerium war Albert Scharf zunächst ab 1966

|uristischer Direktor und von 1990 bis 2002 Intendant des Bayerischen Rundfunks. Zudem hatte er
zeitlebens verschiedenste Amter in der nationalen und internationalen Medienwelt inne; so war er un-
ter anderem Präsident der Europäischen Rundfunkunion (EBU), Vorsitzender der ARD sowie Präsi-
dent der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF).
Seine hervorragende Expertise im Bereich des Rundfunk- und Medienrechts brachte Albert Scharf als
Herausgeber der ZUM zwischen den ]ahren 1984 und 2009 stets gewinnbringend ein. Zudem war er
als treuer Unterstützer von 1997 bis 2007 Vorstandsvorsitzender des Instituts fiir Urheber- und Me-
dienrecht München und trug dadurch maßgeblich zu dessen Weiterentwicklung bei. Das Institut und
die ZUM werden AIbert Scharf ein ehrendes Andenken bewahren.
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Aufsätze

Dr. sebostian Peters / Dr. Monika werndl - untreue und ölfentliche Daseinsvorsorge

Öffenttich-rechtliche lnstitutionen sehen sich bei der Investition öffentticher Gelder, sei es im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, im Zusam-
menhang mit der Vergabe von Subventionen oder im Kontext kommunaler Wirtschaftstätigkeit, zunehmend dem Verdacht der Mittelverschwen-
dung ausgesetzt. Der damit strafrechttich einhergehende Vorwur{ der sog. Haushaltsuntreue wird vom BGH als Schädigung des haushaltsrechtlich
gebundenen Vermögens eines öffentlich-rechtlichen Rechtssubjekts definiert und ist als besondere Fa[gruppe des S 266 SIGB mittlerweile aner-
kannt. Ziel des Beitrags ist es, den aktuelten Stand der Diskussion darzustelten und die nötige Sensibilität bei der Verwendung öffentlicher Gelder
zu vermitteln, insbesondere wenn bestimmte Projekte ,,politisch gewoltt" sind oder der Vorwurf der Mittelverschwendung erhoben wird.

Dr' Ania Stürzl, LL.M. / Dr. Miko Kremer - Auswirkungen des Datenschutzrechts aul das Wirtschalts- und Steuerstralecht fieil i)
Das Datenschutzrecht hat mit lnkrafttreten der DSGV0 am 25.5.2018 stark an Bedeutung gewonnen. Es wirkt sich auf sämfliche Rechtsgeblete,
u a auch auf das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht aus, ln diesem Beitrag solt ein Überblick über die zahlreichen Schnittstellen zwischen Daten-
schutz-undStrafrechtgegebenwerden,diebisherpraktischwenigbeachtetundausstrafrechilicherSichtkaumaufgearbeitetwurden.,,.,..,.,

Dr' Bernd rhode - Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes auf Finanzunternehmen

Nach Matsgabe des GwG sind Finanzunternehmen Verpftichtete lm Sinne dieses Gesetzes. Aufgrund des neu eingefügten S 1 Abs. 24 GwG ist für
die Eigenschaft ats Finanzunternehmen das Merkmal der ,,Haupttätigkeit" bezüglich der dort enumerativ benannten Katalogtätigkeiten konstitutiv.
Da im GwG keine weitergehende Definition für ein Finanzunternehmen enthalten ist, wird mit diesem Beitrag vor allem zur Auslegung des Kriteri-
ums der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Ziele des GwG ste[ung genommen.

Antie Klötzer-Assion - Zur Auslegung des (nicht ganz so) einlachen Rechts - hier des Mindestlohngesetzes (MiLoG) durch die
Fachgerichte - Zugteich Besprechung von BFH, Urt. v. j8.g.2020 - Vll R 34/lB

Übertegungen zur Contractor Compiiance und zur Criminal Comptiance sind anzuste[en, wenn es um den Anwendungsbereich des MitoG geht.

Der Beitrag befasst sich mit einer insbesondere im Transportwesen typischen Konste[ation.

Aktionsmodul Gesellschaltsrecht, die perlekte 0nline-Bibliothek. lnklusive Vertragsvorlagen
und Muster auf Basis der LAWLIFT-Technologie! Jetzt 4 Wochen gratis nutzen:
www.otto-sch m idt.de/a kgr
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Zur Ausfuhr von Kriegswaffen aufgrund erschlichener Genehmigung; Gettung des

Abzugsver:bots für gutgtäubigen Drittbegünstigten

ubertiagung von Prüfungsbefugnissen nach dem MiLoG auf die Zollverwaltung -

Anwendbarkeit des MiLoG auf ausländische Transportunternehmen
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347
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(BGH, Urt. v.30.3.2021 - 3 StR 474119)

m. Anm. Jennifer Koch/Hons Kudlich

(BFH, Urt. v. 18.8,2020 - Vll R 34n8)

336

343
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Steuerrecht

Voraussetzungen des Verbots des Abzugs von sog. Bestechungsgeldern nach S 4

Abs. 5 S, 1 Nr. l0 S. 1 ESIG i.V,m, S 299 Abs. 2 und Abs. 3 SIGB (BFH, Urt. v.15,4.2021- lV R 25118)

m. Anm. Christion tehke .........

Neue Bücher

RA Fotker Bittmann - Fischer, Arne, Die Legitimität des Sportwettbetrugs (S 265c SIGB) - Unter besonderer Berücksichtigung des

,,Rechtsguts" lntegrität des SPorts

ZWH Report

Kurze Nachrichten

Neue Leitlinien des Bundeskartellamts zum Kronzeugenprogramm und zur Bu[\geldzumessung.,,.,,.

BfDl startet Konsultationsverfahren zur Kl im Bereich der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr,..,,..,.

Bayern fordert strafrechtlichen Schutz von älteren Menschen bei Vermögenskriminatität zu verbessern

Fragwürdige Vergabe fur die Entwicklung des digitalen Führerscheins durch Bundesregierung .,..,,..,
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Aufsätze

Rechtsprechung

Jörg Risse - Die Bestimmung des Unternehmenswertes als Rechts-
problem

Kolja Dörrscheidt / Ben Kempe / Saskia ttzhöfer - Die Verjährung
der Ansprüche absonderungsberechtigter Gtäubiger

Anwendung der vorschriften für verbraucherdarlehensverträge auch

auf Schuldbeitritt zu Darlehensvertrag (BGH v. 21.9.202j -
xt zR 650/20)

Keine Überprüfung unrichtiger Auskünfte im Auskunftserzwingungs-
verfahren (BayObLG u.20.9.2021- 101 ZBR j34t20)

Keine Begrenzung des von GmbH zu übernehmenden Gründungsauf_

wands auf l0 % des Stammkapitals bei einem Mehrfachen des

Stammkapitats als freies Kapirat (KG v.26.10.2021 - 22W 44121) . .....

Zur unzumutbarkeit der Nachbesserung im DieselskandaI durch vom
Pkw-Hersteller entwickettes Software-Updaie (BGH u. 2g.g.2021 -
vilt zR |1/20)

Keine Berechnung der Vergutung des vorläufigen lnsolvenzverwalters

durch Vergleichsrechnung anhand der aufgewendeten Stunden
(BGH v. 1,10.2021- IXZB 4120)

Vermutung der Benachteitigung wegen des Geschtechts bei Unter-
schreitung des Vergleichsentgelts (BAG v. 21.1.202j - B AZR 4BBng) ..
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Editorial

Die ZIP in neuem Gewand - Editoriat.

Aufsätze

lörg Risse - Die Bestimmung des Unternehmenswertes als Rechtsproblem

Die Frage nach dem Wert eines Unternehmens stettt sich nicht nur im Zuge von kommerzietlen Verhandlungen um einen Unternehmenskauf.
Kommt es nach einem Unternehmenskauf oder im Gefotge von Strukturmatsnahmen wie Squeeze-outs zu Streitigkeiten, wird die Bestimmung
des Unternehmenswertes schnell zum Rechtsproblem. Der Beitrag stellt zunächst verschiedene Herangehensweisen vor, wie ein Unternehmens-
wert näherungsweise bestimmt werden kann. lm lvlittelpunkt steht dann eine Auseinandersetzung mit der ln der Praxis vorherrschenden Ertrags,
wertmethode und dem insoweit dominierenden l/odell IDW S ]. . ...

Kolio Dörrscheidt / Ben Kempe / Saskia llzhöfer - Die Verjährung der Ansprüche absonderungsberechtigter Gläubiger

ln der Praxis hat sich zwischen lnsolvenzverwalter und professionetten Absonderungsgläubigern bei der Verwertung von Sicherheiten die ständige
Übung herausgebildet, dass der lnsotvenzverwalter zunächst die Sicherheiten in ihrer Gesamtheit verwertet und dem Absonderungsgläubiger erst
dann eine Gesamtabrechnung erteilt sowie den Gesamterlös auskehrt. Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass trotz Erzietung von Erlösen auch
mehrere Jahre nach lnsotvenzeröffnung noch keine Abrechnung und Auskehr erfolgt sind. ln diesem Fatl stettt sich fur den absonderungsberech-
tigten Gläubiger die in der Rechtsprechung bislang ungeklärte Frage, wann seine Ansprüche verjähren.
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Bank- und Kreditsicherungsrecht

Anwendung der Vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge auch auf

Schuldbeitritt zu Darlehensvertrag

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Keine überprüfung unrichtiger Auskünlte im Auskunflserzwingungsverfahren

Keine Begrenzung des von GmbH zu übernehmenden Gründungsaufwands auf
t0 % des Stammkapitals bei einem Mehrfachen des Stammkapitals als freies
Kapital

urr. v. 21.9.2 650/20)

(BayObLG, Beschl. v. 20.9.2021- l0l ZBR 134/20)

(KG, Bescht, v. 26.10 2021 - 22 W 44121)

wtr
2327

2328
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Vertrags- und Haltungsrecht

Zur Unzumutbarkeit der Nachbesserung im Dieselskandal durch vom pkw-

Hersteller entwickeltes Software-Update

sekundäre Darlegungslast des beklagten Motorenherstellers zur Entscheidung über

den Einsatz der Abschalteinrichtung im Diesetskandal

(BGH, Urt. v.29.9.2021- Vill ZR 11y20)

(BGH, Urt. v.11.5.2021- VtZR 80/20)
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lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Keine Berechnung der Vergütung des vorläufigen lnsolvenzverwalters durch
Vergleichsrechnung anhand der aufgewendeten Stunden

Festsetzung einer ges0nderten vergütung für Tätigkeit des lnsolvenzverwatters {ür
Sondermasse

Zur Geltendmachung von Ansprüchen aus öffentlich-rechtlichem Abgabenschuld-
verhältnis im lnsolvenzverfahren

Arbeits- und Sozialrecht

Vermutung der Benachteiligung wegen des Geschlechts bei Unterschreitung
des Vergleichsentgelts

(BGH, Beschl. v.7]02021 - IXZB 4120)

(LG Detmold, Beschl. v, 21,4.2021- 03 T 195/20)

(VG Weimar, Urt.v.25.2.2021- 6 K 899/19 We)

2351(BAG, Urt. v.21.1,2021- 8 AZR 488n9)
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Wirtschaftsrecht
Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH: Wettbewerbliche Eigenart eirtes nachgeahmten Produkts -
Kaffeebereiter (1 .7.2021 - I ZR 1 37 / Z!p),

BGH: Richterablehnung bei atypischer Vorbefassung
(21 .9.2021 - f\ZB "l 6 /21)
OLG Frankfurt a. M.: D&O-Versicherun gf - "v-orlä ufi ger Deckun gs-

schutz für PR-Kosten des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der
Wirecard AG (5.1 1.2021 - 7 U 96/21)

Verwaltung
BaFin: GwG - Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert

Gesetzgebung
BReg: Ermäßigter Verkauf von Lebensmitteln mit kurzer Haltbar-
keit künftig mö9lich

Aufsätze

Prof. Dr. Stefan Korte, Dipl.-Kfm., und Kurt Seidet, M.Sc.

CureVac und die KfW: Auf Tauchgang in Richtung
Un ionsrechtswidrigkeit
Das Rennen um die Generierung und Zuweisung von lmpfstoffen
gegen das Corona-Virus wird in besonderem,Maße durch den Ein-
satz finanzieller Mittel beeinflusst, wie bspw..der Erwerb von Antei-
len am Pharma-Unternehmen CureVac durch den Bund. Da Letzte-
rer sich im Gegenzug für seirie lnvestition besondere Möglichkeiten
der Einflussnahme hat einräumen lassen, stellt sich die Frage nach
der Zulässigkeit des Anteilserwerbs im Lichte der Grundfreiheiten.
ln diesem Zusammenhang schickt der Bund die KfW gewisserma-
ßen als U-Boot auf Tauchgang durch das Meer verschiedener Ge-
sellschaftsumwandlungen in eine fremde Rechtsordnung und ver-
lässt so in Teilen die Fahrwassef des unionsrechtlich Zulässigen.

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA

Unwirksamkeit von Anderungsklausetn in Banken-AGB:
Unerwartete Nebenwirkungen des BGH-Urteils auf
Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen
Das vielfach diskutierte Urteil des BGH vom 27.4.2021 - Xl ZR 26/
20 - hat die allgemeine Anderungsklausel in den Sparkassen-AGB
sowohl in Bezug auf eine Anderung der AGB als auch der laufenden
Gebühren als nach 5 307 Abs.2 Nr. 1 BGB unwirksam kassiert. Zu-
dem hat das.Urteil - ganz allgemein - die einseitige Anderung von
,,Entgelten" der Bank für unwirksam erklärt hat. Nach dem lnhalt
der verworfenen Klausel beziehen sich diese ,,Entgelte,, auf die
,,Hauptleistung" und deren künftige Anderungen, soweit diese
,,vom Verbraucher im Rahmen der Geschäftsverbindung typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genbmmen werden,,. Diese Definition
zielt auf den Darlehenszins nach S 488 Abs. 1 S.2 BGB und eben
auch auf Zinsanpassungsklauseln, zumal der BGh in seinem Urteil
vom 214.2009 -XlZRTB/08 - die Voraussetzungen füreine wirk-
same Anderunguvon Preis- und Zinsanpassungsklauseln im Rah-
men von S 307 BGB ausdrücklich gleichgeschaltet hat. Es stellt sich
deshalb auf dem Boden des neuen BGH-Urteils die Frage, ob die
Unwirkamkeit einseitiger, von der Bank vorformulierteriinsanpas-
sungsklauseln (neben Gebührenanpassungsklauseln) in prämien_
sparverträgen der Sparkassen nicht als unwirksam gemäß S 307
Abs.2 Nr. 1 BGB angesehen werden müssen, was weiterreichende
Fofgen auslöst als bisher judiziert: An die Stelle einerergänzenden
Vertragsauslegung nach S 306,Abs.2, BGB tritt für diesle Verträge
der gesetzliche Zini nach S 246 BGB.

Entscheidung

EUGH: Verbrauchergerichtsstand nach dem LuGü ll
(30.9.2021 -c-296/201

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Besteuerung von Sportwetten (7.9.2021 - lX R 30/18)
BFH: Entfallen des unberechtigten Steuerausweises
(27.9.2021-VR43/19)
BFH: Beschränkte Steuerpflicht für Zinsen aus Wandelanleihen
(13.7.2021- tR 6/18)
BFH: Keine Erbschaftsteuerpause (6.5.2021 - ll R l/19)

Sonstiges
EFD: Schweizer Bundesrat setzt neue rechtliche Grundlagen zur
Durchführung vön internationalen Abkommen im Steuerbereich in
Kraft
DSIV: BMF-Schreiben zu E-Books in Planung: Fragezeichen bleiben

Aufsätze
Dr. Alexander Zapf, R|FG

Die Option für Personen(handels)gesellschaften zur
,Körperschaftbesteuerung - Teil I

Eine kritische Analyse des neuen S ta KSIG i.d.F. des Finanz-
ausschusses vom 21.5.2021
Die Forderun!en einer rechtsformneutralen Unternehmens-
besteuerung sind so alt wie der Dualismus von Körperschaftsteuer
und Einkommensteuerselbst.Trotzwiederholter politischer Reform-
bestrebuhgen ist der ,,große Wurf' bislang unterblieben. Zuletzt
hatte der Gesetzgeber im Rahmen der Unternehmensteueneform
2008 das ursprünglich angedachte Ziel einer Rechtsformneutralität
aufgegeben und dagegen eine annäherungsweise Belastungs-
gleichheit von Personenunternehmen und K4pitalgesellschaften
durch weitere Einzelvorschriften zu schaffen versucht. Mit dem Ent-
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts hat der Gesetzgeber.nunmehr erneut diesen steuerpolitisch
schwierigen Weg beschritten und hierbei erneut auf die aus der Ver-
gangenheit bereits bekannte ldee einer Option von personengesell-

schaften zur Körperschaftsteuer zurückgegriffen. Und diese5 Mal
hatte es der Gesetzgeber offensichtlich eilig. Nach Veröffentlichung
eines Referentenentwurfs durch das BMF am 1g.3.2O21hat der am
243.2021 vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf letztlich in
der Fassung des Finanzausschusses am 21.5.2021 in dritter Lesung
den Bundestag passiert. Bereits am 25.6.2021 hat schließlich auch
der Bundesrat seine erforderliche Zustimmung erteilt. Wurde bis da-
hin noch immer von einigen Seiten bezweifelt, ob das Optionsmo-
dell - von Seiten des Bundesrats selbst als unausgegoren kritisiert -
tatsächlich kommen werde, lohnt spätestens jetzt eine Auseihander-
setzung mitderendgültigen Gesetzesfassung (BGBl. I 202.l, 2050).

Prof. Dr. Lorenz J. Jarass, M.5.

Steuerentlastung von kleinen und miftleren
Einkommen?

Alle Bundestagsparteien sind sich einig, kleine und mittlere Ein-
kommen steuerlich entlasten zu wollen. Während allerdings SpD,
Grüne und Linke im Gegenzug höhere Einkommen stärker belasten
wollen, lehnen CDU und FDP dies ab.

2689 2709

2711

27'18

2691

2700

Entscireidungen

BFH: Besteuerung von Anteilszuteilungen durch eine EU-Kapital- 2722
gesellschaft - steuerneutrale Kapitalmaßnahmen i.S. des S 20
Abs.4a ESIG -.Nachweis der Einlagenrückgewähr im Steuerfestset-
zungsverfahren des Anteilseigners
(4.s.2021-Vfl R 14120)

BFH: Einspruchsgegenstand; Grenzen der tlberprüfungsmöglich- 2726
keit im Einspruchsverfahren; einheitliche Erstausbildung
(14.4.2021- ilt R 50/20)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
lFRS-Stift ung: Klimabezogene Angaben
IFRS-Stiftuhgt Angabe nachhaltigkeitsbezogener Finanzinforma-
tionen
EFRAG: Stellungnahmeentwurf zu IFRS 9
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Aufsätze

Prof' Dr' lohonnes wertenbruch - Die Einheits-GmbH & co. KG nach MopeG

Bei der Einheits-GmbH & co KG ist die KG die einzige Geseltschafterin der Komplementär-GmbH, so dass durch das Ausscheiden von Kommandi-
tisten aus der KG von vornherein keine Beteiligungsdisparitäten auftreten können. Die bislang rechtlich diffizile stimmrechtsausübung der KG in
der Gesetlschafterversammlung der GmbH regelt künftig die MoPeG-Vorschrift des S i70 Abs, 2 HGB n.F. Die öffnung der Rechtsformen der OHG
und der KG für die Freien Berufe bezieht sich grundsätztich auch auf die Einheits-GmbH & co. KG, und zwar insbesondere für die gemeinschaf i-
che Berufsausübung von Rechtsanwälten und steuerberatern, weil insoweit die Novelle der Berufsrechte schon verabschiedet worden ist. , . . . , . . . li'l
Mortin Söller - Zulassung des GmbH-Geschäftsführers als Syndikusrechtsanwalt - Haftung als Hindernis?
Seit dem 1'1 2016 eröffnet S 46a Abs. 1 Satz l BRA0 angestellten Rechtsanwälten, die weder im Dienste von Rechts- 

'der 
patentanwälten noch von

entsprechenden Berufsausübungsgesellschaften anwaltlich tätig sind, die Möglichkeit der Zulassung als syndikusrechtsanwalt i.s.d. S 46 Abs.2
satz 1 BRA0' Die Zaht der zugelassenen syndikusrechtsanwälte ist fortan jährlich gestiegen. Dennoch lassen die gesetzlich bestimmlen Zulas-
sungsvoraussetzungen zuweilen Zweifel bezüglich ihrer Deutung aufkommen. Der Beitrag beleuchtet eine Frage, die im vergangenen Jahr Gegen-
stand einer Reihe von Gerichtsentscheidungen war: Können GmbH-Geschäftsführer als Syndikusrechtsanwälte zugelassen werden? .. ... ... ljg3

sebostian Krüger, LL'M' / Dr. Ronold Gebhordt - Neues zur sperrlristverletzung nach s 22 Abs. i und 2 umwstG durch umwandlungen -
zugleich Anmerkung zu den BFH-urteilen vom ig.1.1.2020 - IR24llssowie I R 25ilg

Der BFH hat jüngst erneut entschieden, dass umwandtungen (im streitfall durch Formwechsel) spenfristverstötse für Zwecke des S 22 umwstG
auslösen' sich jedoch einer teleologischen Reduktion gegenÜber offen gezeigt. Daneben deutet die Rechtsprechung die unionsrechliche Dimensi-
on von Umwandlungen in Gestalt der Vorgaben der Fusionsrichtlinie an. Der Beitrag umreitst den derzeitigen Rechtsprechung*n.o ,rng'lirr.
Hinweise hinsichtlich der sekundärrechtlichen Rahmenbedingungen, die auch bei reinen lnlandsumwandlungen zu beachten sind. ........,,,,... .1200
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lnland/38,40 € Ausland). Bei lVehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nuizer/Mo nat zzg|7 oto

Mwst. Vozugspreis für Beweöer/Studenten 50 o/0 (zzgl. Veßandkosten). Aufkündigung
des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 26,90€ inkl. 7ol0 MwSt. zzgl. Ver-
sandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkouf: Janosch Kleibrink, Telefon 02233/376e-77't9, E-Mail: Janosch.
Kleibrink@wolteßkluwer.com

Anzeigendisposition: Gabriele Wieneber, Telefon 022 33 /37 60-7609,
E-Mail : anzeigen@wolterskluwer.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 40 vom 1. 1. 2021 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Siegburg

Druck: Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Warszawa, Polen

lssN 0026-6884

A2



I
rtt

\ilt*u
lir D?- z42

www.der-betrieb.de

I
I

Herausgeber
Prof, Dr Dr. h.c. Wolfgang Ballwieser
Prof. Dr. Johanna Hey
Prof Dr h.c. Rudolf Mellinghoff
Friedrich Merz
Dr. Thomas Wachter

Magazin
Gastkommentar
Thomas Küffner
Deutsches Bildungssystem
steht aufdem Spiel

lnterview
Klaus Thöni/3en

Zurück ins Homeoffice und 3G

im Betrieb

Im Abonnement enthalten:

nHffi fIInE
BHTRilEts
lhre App - täglich aktuell

Owlit

Betriebswirtschaft
Christian Zw ir ne r/Iuliq. B u s c h
Umsatzrentabilität im Branchenvergleich in DAX, MDAX, SDAX und
TecDAX zwischen 2015 und 2020

Steuerrecht
Oliver Busch

BFH stellt Grundsätze zur Ermittlung fremdüblicher Zinsen bei
konzerninternen Darlehen auf

Gustav Liedgens

Ausgewählte Zweifelsfragen bei der Einlagelösung i.S.d. S 14 Abs. 4 KStG n.F.
und den Übergangsbestimmungen i.S.d. S 34 Abs . 6e Satz 5 ff. KSIG n.F.

EuGH zum Zuordnungswahlrecht (M. Hennffild)

Entfer nun gsp aus chalen (B M F)

Keine ernstlichen Zweifel an der bisherigen Berechnungsmethode zur
Überprüfung einer doppelten Besteuerung von Altersrenten (BFH)

Zur Kleinunternehmerregelung imJahr der Neugründung und zur
Steuerpflicht von Intensivpflegeleistungen einer GmbH (BFH)

Wirtschaftsrecht
Markus Hub er/ Katharina Kranzfelder/Carla Wiedeck
Geschäftsleiterhaftung nach Anzeige einer Restrukturierungssache
gem.SS 43, 57 StaRUG

Entscheidend für die Betriebszugehörigkeit eines Arbeitnehmers ist sein
Arbeitsort, nicht der Betrieb seines Vorges etzten (F. Römisch)

EUGH-Vorlage zur DSGVO: Verarbeitung von Gesundheitsdaten im
ArbeitsverhäItnis (BAG)

FACH M EDIEN
ottoschmidt

Richtigkeitsprüfung und Anspruch auf eidesstattliche Versicherung im
Auskunftserzwingungsverfahren nach g 132 AktG? (1. Theusinger/C. Doffi 2gg6

Sekundäre Darlegungslast des Fahrzeugherstellers hinsichtlich der Kennbnis
desvorstandsvorsitzendenvonunzulässigerAbschalteinrrchtung(BGH) 2ggZ

Arbeitsrecht
Bernd Schiefer

Rechtsprechungsübersicht zum kollektiven Arbeitsrecht 2gg4

2845

2854

2859

2865

2868

2872

2875

2880

2904

suchen. Finden. wissen.

E''

2905



lnhalt KOMPAKT

Umsatzsteuer

EUGH zum Zuordnungswahlrecht
R|FG Dr. Michael Henntgfeld, Köln
D81389966NNAGAZIN.

Gastkommentar
Thomas Küffner

Aktuelle Rechtsprechung

Kurzbeiträge

lmpressum

Meldungen

lnterview
Klaus ThöniJ3en

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ

Sonstige BWL

Umsatzrentabilität im Branchenvergleich in DAX,
MDAX, SDAX und TecDAX zwischen 2015 und 2020
WP/SrB Prof. Dr. Christian Zwirner / WP/SIB Dr Julia Busch,

beide München
D81391047 (Kurzfassung vgl. S. MB) 5.2845

s.286s

M4

M6

M8

M14

M15

M18

VERWATTU NGSANWEISU NG E N

Einkommensteuer

Aufteilung eines einheitlichen Sozialversicherungs-
beitrags (Globalbeitrag)
BM E Schreib en iom 19. I 1. 202 I
D81391707 s.2867

Einkommensteuer

Freiberufliche Tätigkeit von Arzten - Ausstellung von
lmpfzertifikaten und Durchführung von Corona-Tests
OFD Franlcfurt/M., Verfügung vom 26.10.2021

D81391161 5.2867

Ei n kom me nsteuer/ Lohn steue r

Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung bzw.
Übertragung von Vermögensbeteiligungen ab 2021,
(sq3 Nr.39, ssl9a ESIG)
BME Schreib en vorn 16. I 1. 202 I
D81391617 s.2868

E in kom m en steu e r/Lo h nsteue r

Entfernungspauschalen
BMF, Schreiben vonl 18.'11.2021

D81391687 S.2868

KURZNACHRICHTEN INTERNATIONATE
RECHNUNGSTEGUNG
D81390559

ENTSCHEIDUNGEN

Einkommensteuer

Zuteilung von Aktien im Rahmen eines ausländischen
,,Spin-Off"- ertragsteuerliche Folgen für den
inländischen Privatanleger
BFH, Urteil vom 01.07.2021 - VIII R 9fi9, Parallelentscheidun-
gen in den Verfahren VIII R 28fi9, 6/20, 19/20,27/20 sowie zu
iinem anderin Spin-Off VnI R ß/20
D81388700 s.2869

Einkommensteuer

Keine ernstlichen Zweifel an der bisherigen Berech-
nungsmethode zur Überprüfung einer doppetten Be-
steuerung von Altersrenten
BFH, Beschluss vom 24.08.2A21 - X B 53/21 (AdV)
DB1389168 s.2872

Umsatzsteuer

Zur Kleinunternehmerregelung im Jahr der Neugrün-
dung und zur Steuerpflicht von lntensivpflegeleistungen
einer GmbH
BFH, Urteilvorn 21.04.2021 - XI R 12n9
D81390037 s.2875

s.28s2

STEUERRECHT

AUFSATZ

Körperschaftsteuer/l nternationales Steuerrecht

BFH stellt Grundsätze zur Ermittlung fremdüblicher
Zinsen bei konzerninternen Darlehen auf
StB Dr. Oliver Busch, Frankfurt/M.
D81390531 (Kurzfassung vgl. S. M9) 5.2854

Körperschaftsteuer

Ausgewählte Zweifelsfragen bei der Einlagelösung
i.S.d. ss14 Abs,4 KSIG n.F. und den Übergangs-
bestimmungen i.S.d. sq34 Abs.6e Satz5 ff. KSIG n.F.
StB Gustav Liedgens, M.Sc., Bonn
D81390539 (Kurzfassungvgl. S. M10) S.2859
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Umsatzsteuer

EUGH-Vorlage zur Turnierteilnahme mit fremden pferden
BFH, Beschluss vom 27.07.2021 - V R 40/20
D81392022 s.2879

WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ

Restrukturierung

Geschäftsleiterhaftung nach Anzeige einer Restruk-
turierungssache gem. ssss43, 57 StaRUG
RA Dn Markus Huber / RAin Katharina KranrtHer / Min Dr.
C arla Wie deck, alle Mün chen
D81391416 (Kurzfassung vgl. S. M11) S. 2B8O

lnsolvenzrecht

G läubigerbenachtei I igu ngsvorsatz gem. sq 133 I nsO
nach der Neuausrichtung der BGH-Rechtsprechung
OLG Düsseldorf Urteilvom 12.07.2021 - 12 U i0/2i
D81391814 s.2891

ARBEITSRECHT

AUFSATZ

Betriebsverfassungsrecht

Rechtspredhungsübersicht zum kollektiven
Arbeitsrecht
RA/FAArhRProJ, Dr Bernd Schiefu Düsseldorf
D81390370 (Kurzfassung vgl. S. M12) s,2894

KOMPAKT

Aktienrecht

Richtigkeitiprüfung und Anspruch auf eidesstatt-
liche Versicherung im Auskunftserzwingungsverfah-
ren nach ss 132 AktG?
RA Dn Ingo Theusinger / M Dr Christian Doffi LL.M., beide
Düsseldorf
D81391765 s.2BB6

KOMPAKT

Betriebsverfassungsrecht

Entscheidend für die Betriebszugehörigkeit eines
Arbeitnehmers ist sein Arbeitsort, nicht der Betrieb
seines Vorgesetzten
M/FAArb R { elix Rö mß ch, München
DB13B83B7 s.2so4

ENTSCHEIDUNGEN

Haftungsiecht

Sekundäre Darlegungslast des Fahrzeugherstellers
hinsichtlich der Kenntnis des Vorstandsvorsitzenden
von unzulässiger Abschalteinrichtung
BGH, Urteil vom 19.10.2021 - VI ZR 148/20
D81391585 s.2887

Haftungsrecht

Zur Sittenwidrigkeit schädigenden Verhaltens:
Bedeutung einer Verhaltensänderung nach der
Schädigungshandlung
BGH, Urteilvom 12.10.2021 - VI ZRS79/20
DB1391583 s.2890

ENTSCHEIDUNGEN

Datenschutz

EuGH.Vorlage zur DSGVOI Verarbeitung von
Gesundheitsdaten im Arbeitsverhältnis
BAG, Beschluss vom 26.08.2021 - S AZR 2SS/20 (A)
D81390524 s. 2905

lt.März2O22

Fachtagung U nterneh menssanierurlg
I Aktuelte Rechtsprechung des BGH zur I Restrukturierungsgestaltung aus steuerrechtlicher SichtInsolvenzanfechtung Sß Dt. Axet Mieltle,Fortner Leiter pwC Deols Tax Business

Prof. Dr. Heinrich Schoppmeyel Richter am BGH Recovery Services, pwCGmbH WpG

I Die wichtigsten Entwicklungen im Sanierungssteuerrecht'- aktuelle Rechtsprechung und Praxis der
Finanzverwaltung
Prof. Dr. Christoph Uhlönder, Hochschule für Finonzen NRW

I Betriäbswirtichafttiche Vergleichsrechnungen in der
5anierung
RA/SIR/WP Jens Weber Mitglied im FAsonierung und lnsolvenz
des IDW

I uy.m.

Termin:
tI.März2022

Teilnahme:
In Düsseldorf oder digitaI

Teilnahmegebühr:
Frühbucherpreis bis zum 15.02.2022:
695 € zzgl. l4wst.

Frühbucherpreis für Abonnenten
von DER BETRIEB/WPG/lDW-lt4itgtieder:

545 € zzgl. MwSt.
(bls zun 15.02.2022)

0nline-Preis:545 € zzgl. 14wSt.

ffi,.

I Die Verfahrenswahl zwischen StaRUG und
Eiienverwaltung im lichte einer möglichen
Restrukturierungsverschleppungshaftun g
RA Prof. Dr. hobil. Gerrit Hölzle, Partner, GÖRG Partnerschoft
von Rechtsonwdlten nbB

der Geschäfts.
gem.9 15b Inso

ttD

I Aktuetle Diskussionspunkte zur Haftung
leiter für Zahlungen nach Insolvenzreife
Prof. Dr. Georg Bitter, Universität Mannheim
RAin Britto Grouke, Weil, Gotshal & Monges

lnformation und Anmeldung: http://bbfm.link/unternabmenssanier€Rg I ton o2it gg7.2glo I eMail: veranstaltungsn@fachmedien.da
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I lnhalt

Wirtschaftsrecht
Die Woche lcn Blick

Entscheidungen

.EuG: Milliarden-Strafe gegen Google wegen Verstoßes gegen EU-

Kartellrecht'- Entscheidung der EU-Kommission bestätigt
(10.11.2021 -1612/17)
BGH: Unwirksame Zinsänderungsklausel in Prämiensparverträgen -
ergänzende Vertragsauslegung auch im Rahmen einer Musterfest-

stellungsklage möglich (6.10.2021 -XlZR234/20)
BGH: KapMuG - Verkaufsprospekt ist kein Unternehmensdatum
(21.9.2021 - Xt ZB 30 / 1 9)

BGH: Widenufsrecht bei Vertra'g über Lieferung und Montage ei-
nes Kurventreppenlifts (20.1 0.2021 - I ZR 96120)

BGH: Gewerberaummietvertrag - Wirksamkeit einer formularver-
traglich vereinbarten Betridbspfl icht (6.10.2021 -Xll ZR 11 /20)
BGH: Tätigkeit als lnsolvenzverwalterin nicht auf Wartezeit für No-

tarstelle anrechenbar (i 5.1 1 .2021 - NotZlBrfgl 2i21 )

BGH: Dezeit keine aktive Benutzungspflicht des beA zur Übermitt-
lung eines fristwahrenden Schriftsatzes bei Störung des Faxgeräts
(29.9.202',t - V lt ZB 1 2 / 21 )

OLG Dresden: Fehlen einer Wiederholungsgefahr bei automati-
scher Löschung von lnhalten in sozialen Medien (18.10.2021 - 4U
1407/21)

Verwaltung
BaFin: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - vollständige
Umsetzung der überarbeiteten EBA-Leitlinien

Ar.sfsatz

Dr. Raimond Emde, RA

BB-Rechtsprechungsreport zum Vertriebsrecht
2020 - Teil I

Seit 2007 gibt der Verfasser in seinem jährlich erscheinenden BB-

Rechtsprechungsreport einen Überblick über die Entwicklung der
Rechtsprechung und Literatur zum Vertriebsrecht, jeweils zum ab-
gelaufenen Berichtsjahr. lm Berichtszeitraum standen - neben an-
deren Themen - die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf
Vertriebsverträge und das Preisbindungsverbot im Vordergrund.
Schwerpunkte des ersten Teils des Beitrags bilden u.a. Arten, Ver-

gütung und lnformationspflichten von Mittlern, vertragliche Rech-

te und Pflichten sowie Fragen im Zusammenhang mit der Vertrags-
beendigung. Der Ausgleichsanspruch sowie kartellrechtliche Fra-
gestellungen sind Gegenstand des in Heft 48 erscheinenden zwei-
ten Teils.

Entsclreidungen

EuGH: Lkw-Kartell - Haftung der Tochtergesellschaft für Wettbe-
werbsverstoß der Konzernmutter bei wirtschaftlicher Einheit -
Sumal
(6.10.2021 - C-882/19 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Jonas Brückner, M.Jur., RA)

BGH: Rechtsfolgen des Widenufs eines mit einem Kaufuertrag ver-
bundenen Verbraucherdarlehensvertrags - nationales Recht maß-
geblich
(26.10.2021- Xt ZR 60S/20)

Neuerscheinung Buch
Taeger/tkemer (HrsgJ

Recht im E-Commerce

2. Auflage 2021, Einführung, 538 S., Broschur, € 98,-
ISBN: 978-3-8005-1227 -S / lnfos unter: shop.ruw.delt 7275

Steuerrecht

27s3 Die UVcille im tsöick

Entscheidungen
EuGH: Recht auf Vorsteuera bzu g (1 1.1 1.2021 - C-281 /20)
EUGH: Mehrwertsteuer - Verminderung der Mehrwertsteuerbe-
messungsgrundlage
(1 1.1 1.2021 - C-398 /20)
8FH: Keine Kostenerstattungspfl icht im Kindergeldverfahren

bei erfolgreichem Rechtsbehelf gegen Hinterziehungszinsen
(1.9.2021- il R 18i21)
BFH: Begriff der,,Organisation der Vereinten Arbeit', im
DBA-Jugoslawien erfasst auch Nachfolgeorganisationen
(13.7.2021 - tR63/17)
BFH: Berücksichtigung der Ausschlussfrist des 5 66 Abs. 3 ESIG a. F.

beim Familienleistungsausgleich (26.5.2021 - lll R 50/19)

Sonstiges
EU-Parlament: Unternehmenssteuern - neue Regeln für länderbe-

zogene Berichte angenommen
ZDH: Steuermehreinnahmen für wirtschaftspolitische lmpulse nut-
zen

Aufsatz

27s5

Dr. Alexander Zapf, RiFG

Die Option für Personen(handels)gesellschaften zur
Körperschaftbesteuerung - Teil ll
Eine kritische Analyse des neuen 5 1a KSIG i.d.F. des Finanz-
ausschusses vom 21.5.2O21
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuergeset-

zes vom 25.6.2021 (BGBI. I 2021, 2050) hat der Gesetzgeber erst-
mals die Möglichkeit einer rechtsformneutralen Unternehmensbe-

steuerung für Personenhandels- und Kapitalgesellschaften ge-

schaffen. Der vorliegende Beitrag, der in zwei Teilen erscheint, setzt
sich mit der hierfür neu geschaffenen Option von Personenhan-

delsgesellschaften zur Körperschaftbesteuerung gem. 5 1a KSIG

auseinander. S 1a KSIG ermöglicht es Personenhandels- und Part-
nerschaftsgesellschaften - ohne zivilrechtlichen Formwechsel -,
für Zwecke der Ertragsbesteuerung wie eine Kapitalgesellschaft,

und deren Gesellschaftern. wie Gesellschafter einer Kapitalgesell-

schaft behandelt zu werden. Teil I des Beitrags (BB 46/202'1,2711)
beschäftigt sich nach einer kurzen steuersystematischen Einord-
nung und einem ersten kurzen Überblick über das neue Options-
modell eingehend mit dem Anwendungsbereich der Neuregelung

sowie den Voraussetzungen an die Form und Frist des für die Op-

tionsausübung erforderlichen Antrags. Der vorliegende Teil ll des

Beitrags behandelt die steuerlichen Folgen der Optionsausübung,
die vom Gesetzgeber wie ein Formwechsel qualifiziert wird, sowie
die anschließende laufende Besteuerung der optierten Gesellschaft

und deren Gesellschafter. Will die optierte Gesellschaft wieder zu-
rück zum altbewährten Besteuerungsregime, muss sie eine Rück-

option ausüben. Auch hierauf wirft der vorliegende Teil ll des Bei-

trags einen näheren Blick. Zum Abschluss werden ausgewählte in-
ternationalsteuerliche Aspekte diskutiert.

2764

2771

Entscireidungen

BFH: Teilweise inhaltsgleich mit Urteil vom 17.5.2021 - lX R 20/18

- Keine Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit der Besteuerung
von Sportwetten
(17.s.2021- tX R 21l18)

BFH: Bestätigungsverfahren bei steuerfreien Unterrichtsleistungen
(27.7.2021-VR39i20)

2773

277s

2783

2790
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lnhalt I

Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Tochtergesellschaften ohne Rechenschaft spfl icht
FASB: Abzinsungssätze Leasingnehmer
DRSC: Fachausschuss-Sitzungen im Dezember 2021 - Tagesord-
nungen

DRSC: 8. Anwenderforum zur EU-Taxonomie-VO
DRSC: 8. Anwenderforum zur elektronischen Finanzberichterstat-
tung nach ESEF

Wirtschaftsprüfung
IAASB: Prüfung von weniger komplexen Unternehmen
IFAC: Mitgliederversammlung berät berufsständische Herausforde-
rungen auf internationaler Ebene
WPI(: Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
- ergänzendes Präsidentenschreiben

WPK: Bekämpfung der Geldwäsche - Liste der Hochrisikoländer
aktualisiert

Betriebswirtschaft
EY. DAX-Konzerne erwirtschaften trotz Lieferkettenkrise Rekordge-
winne

Aufsätze
Dr. Holger Seidler, WP/SIB/RA

Ausgewählte Fragestellungen zur Bilanzierung von
Einlagen im handelsrechtlichen Jahresabschluss von
Kapitalgesellschaften

Bei der Aufstellung des handelsrechtlichen iahresabschlusses von
Kapitalgesellschaften treten immer wieder Fragen im Zusammen-
hang mit der Bilanzierung von Einlagen, insbesondere Sacheinla-
gen, auf. ln dem Beitrag werden einzelne Sachverhalte, deren Bi-
lanzierung in der Literatur nach wie vor streitig ist, diskutiert und
Lösungsansätze der Praxis einer kritischen Würdigung untezogen.

Michael Deubert, WP/5t8, und Dr. Stefan Lewe, Wp/StB

Aktivierbarkeit von lmplementierungskosten bei
Verträgen über Softwarenutzung nach HGB

- Zugleich Besprechungsaufsatz zu FG München,4.2.2021 -
10K1620120-
Liegt ein nicht bilanzierbarer schwebender Vertrag über die Nut-
zung einer Software vor, dürfen Ausgaben für deren lmplementie-
rung nach der Entscheidung des FG München wetJer ais Anschaf-
fungskosten für die Software noch als ein selbständiges Wirt-
schaftsgut aktiviert werden. Anhand allgemein anerkannter han-
delsrechtlicher Kriterien, wie sie u.a, in DRS 24 niedergelegt sind,
überprüfen die Verf, in dem Beitrag, ob dem vom FG München zu
beurteilenden Sachverhalt ein schwebendes Nutzungsverhältnis
zugrunde lag oder ob die Voraussetzungen für die Aktivierung ei-
nes Nutzungsrechts gegeben waren. Die Argumente des FG Mün-
chen zur Frage der eigenständigen Aktivierbarkeit von lmplemen-
tierungskosten werden kritisch gewürdigt.)

Neuerscheinung.Buch
Hommel/Dehmel

Unternehmensbewertung case by case
8. Auflage 2021.395 S., Broschur, € 42,-
ISBN: 978-3-8005-177'l-B I lnfosunten shop,ruw.de/17718

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Manteltarifuertrag zum ERA-TV für Beschäftigte in der Metall-
und Elektroindustrie Nordwüfiemberg/Nordbaden vom l4Juni
2005 (MTV ERA) - Verdienstsicherung im Alter - Zuschläge - Tarif-
auslegun g (24.6.2021 - 5 AZR 529 / 20)
BAG: Beitragspflichten zu dem Sozialkassensystem der Bauwirt-
schaft - betrieblicher Geltungsbereich der Tarifuerträge über das
Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (WV) - Bauträgerbetrieb
(14.7 .2021- 1 0 AZR 190/20)
BAG: Personalratsmitglied - Arbeiiszeitkonto - pauschale Stun-
dgngutschrift - Begünstigung (26.5.2021 -7 AZR248/20)

Aufsatz
Prof. Dr. Cord Meyer,Syndikus-RA

Zum Vor-, Nach- und Nebeneinander von
Tarifverträgen - Am Beispiel des AüG
Die ohnehin schon anspruchsvolle Systematik bei der öffnung der
gesetzlichen Überlassungshöchstdauer für Leiharbeitnehmer in
S i Abs. 1b AÜG verkompliziert sich insbesondere weiter, falls eine
Kollision nicht inhaltsgleicher Tarifuerträge nach S 4a TVG über das
Mehrheitsprinzip im Betrieb aufzulösen ist. Der Beitrag versucht
dabei eine Systematisierung der sich in der praxis einstellenden un-
terschiedlichen tarifrechtlichen Fragestellungen.

Entscheidungen

LAG Köln: Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrates bei der unter-
nehmensweiten Einführung von Microsoft Office 365
(21.5.2021 - 9TaBV 28/20 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Severin Gotthard Kunisch. RA)

BAG: Pauschalentgelt nach dem KraftfahrerTV Bund
(1 s.7.2021 - 6 AZR 301 t20)
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Neuerscheinung Buch
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AKTUETTES

Daniel Fabisch/Martin Klösch; Aktuelle Entwicklungen im Finanz-, Rechnungswesen und controIing - Tagungsbericht
zur RECON 2021 vom 9. 9.-10. g.2O2I in Loipersdorf -'--' ---"'o " :,,,:

Entscheidungsträger aus Finanz-, Rechnungswesen und Controili ng trafen sich im Rahmen der 18. RECON abermals zu einem
umfassenden Fachprogramm zu den aktueilen Themen aus Reporting, Risikomanagement, Contro[i ng sowie Finanz- und
Rechnungswesen. Die lnhalte der diesjährigen Them enschwerpu nkte Nachhaltigkeitsberichterstattu ng, COVID-19 und Digitalisierung
werden im Beitrag näher beleuchtet. Neben Fachvorträgen wurde das Konferenzprogramm durch Round-Table-Diskussionen und
spannende lmputstatks abgerundet.

GESETTSCHAFTS- & STEUERRECHT

323

Otto A, Altenburger: Die neue Restruktu rierungsordnung- eine performance auf dünnem Eis 330

ptexes legistisches projekt, das auf uin.r" iu ni.fltf ini
einer Eiskunstlauf-Darbietung (pftichtprogramm, Kür,

Bei der neuen Restrukturierungsordnung (Reo) handelt es sich um ein kom
beruht. Deren umsetzung würdigt der vorliegende Beitrag in Analogie zu
Fehler und Gesamtwertung).

JUDIKATUR GESETTSCHAFTSRECHT

Thomas lllenger: Kein Wettbewerbsverbot des GmbH-Attei
geschütztem Vermögenswert im Lichte des Verbots der Ein

ngesellschafter-Treuhänders und zur,,Geschäftschance,, als
lagenrückgewähr 336

RECHNUNGSWESEN
Aslan Milla/Karl Stückler: Die Anderu ng von Abschlüssen im UGB 340
Die Anderung einschließlich Fehlerkorrektur von Jahres- /Konzernabschtüssen nach UGB kommt in der Praxis der Unter-

oder durch andere, die
icht. Das AFRAC hat sich
pfehlungen für die Praxis

nehmensberichterstattung immer wieder vor. Die Gründe dafür sind vietfättig, aber eine gesetzliche
unternehmensrechtliche Rechnu ngslegung betreffende, Vorsch riften geregelte Vorgehensweise existiert ndaher in einer eigenen Arbeitsgru ppe dieser Fragestellun g angenommen und mit der Stellungnahme 39 Emvorgelegt.

INTERNATIONATER RUNDBTICK

Katharina van Ba kelAuerlMaria Sumerauer
347

UNTERNEHMENSBEWERTUNG
Markus Patloch-Kofler: wie digitat kann Unternehmensbewertung sein? - Digitale Transformation und der prozess derBewertung

Digitalisierung ist seit Jahren in atler Munde und macht auch vor der unternehmensbewertung nicht halt. Der weg bis zu einervotlumfängtich digitaten unternehmensbewertung ist atlerdings noch ein weiter und auf diesem müssen auch regulierende Kräfteetngreifen, um die notwendigen Voraussetzungen iu schaffen.

350
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aus.der Insolvenz bei übertragender Sanierung und lnsolvenzplan .
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BCH v.7. 10.2021 - lX ZB 4/20

Keine Vergleichsrechnung anhand der Anzahl der aufgewendeten Stunden zur Kontrolle von Zu- und Abschlägen

BFH v. 31. B. 2021 - Vll B 64/20

Rückforderung einer auf ein lnsolvenzanderkonto eingegangenen Zahlung
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lnsolvenzrechtliche Begründung eines cebührenanspruchs für kommunale Abgaben
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lnsolvenzplan
Strategien und Umsetzungserfahru ngen
nach ESUC

Die Themen
I Austausch unter Praktikern zu lnsolvenzplan und

Eigenverwaltung nach ESUC-Evaluation
a Bescheinigung nach g 220 d lnsO (lDW S 9)
e Sanierungskonzepte nach IDW S 6
a Reichweite der Plan-privatautonomie vs. zwingendes Recht;

,,Eckpfeiler,, für Einsteiger
r Planvergleichsrechnung/M&A-prozess? Cruppenbildung* Machbarkeitsstudie zur Vorbereitung/Sicherireitenspiegä
x Cläubiger- und Schulclnertaktik zum vorläufigen Ciau6iger_

ausschuss nach ESUG?
r Anforderungen an lnsolvenzpläne (lDW S 2)* lnhalt eines lnsolvenzplans
u Planinittative und iaktische Vorteile des planverfassers
x Cerichtl iche Verfah rensabläufe/geeignete (vorl.) Sachwalter?s Rechtsmitteleingrenzung: Minderheitenschutz, sofortige

Beschwerde,,,Sofortvol lzug,
a Planüberwachung/Nachtragsvertei 

I ung?x Plananlagen zum lnsolvenzplan
r Sanierungsgewinn und Steuern (nur partiell)

lhre Referenten

H tr###lid#trFfrf *l,:*; m,r#äT*;
Autor des Buches Rendels/Zaber, Insorvenzpran, 2. Aufrage 20i 5, uncr Mitautor im
Handbuch HRI - Handbuch Restrukturierung in der lnsilvenz,3. Auflage 201 9.

fi [t*i',ttl',.,'; l;i'f ü'*l:f**',itrl'ft :#j#
, _ , . ptanen und integrierten planungsrechnungen. Er verfügt über umfas_

sende Erfahrungen im Bereich der prüfung und Beratung von Unternehmen in der
Krise und beschäftigt sich regermäßig mit handers- und iteuenechtrichen Fragen im
sanierungsbereich. Karsten zabel ist Autor des Buches Rendels/Zabel, InsohÄnz-
plan und Mitautor im HRI - Handbuch Restrukturierung in der Insolvenz.

Teilnahmegebühr: € 599,00 zzgl. MwSt. (= brutto € Z12,Bt)
inkl. Teilnehmerunterlagen zum Download
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106

L eo nhard Knoll/Lina Manthey

Verschuldung, Risiko und CAPM: em HDAX-Gesellschaften
Fremdkapitalrisiken innerhalb und haben in den letztenJahren immer stärkere Beach-
tung erfahren. Der Beitrag bietet eine konzeptionelle Grundlegung der relevanten Risikoaspekte und verbin-
det sie mit drei jüngeren Bewertungsdiskussionen im deutschen Sprachraum, bevor er die Zusammenhänge
zwischen diesenAspekten über eine Studie zu Anleihen von HDAX-Unternehmen empirisch untersucht.

Santiago Ruiz de Vargas

Zur praxisgerechten Auswahl zwischen dem nationalen, globalen und internationalen CApM
Indiesem Beitragwerden zweiwichtigeAspekte derUnternehmensbewertungim internationalen Kontext
behandell Zum einem wird die praxisrelevante Frage untersucht, welches'CAPM, nationales, globales
oder internationales CAPM, aus einer inländischen Peispektive vorzuziehenist. Dafür wird die Stüdie von
Ejara, Krapl, O'Brien und Rrfz de Vargas erschienen ist, herange zogen.Zumanderen wird auf eine wichtige
Konsistenzbedingung für die Unternehmensbewertungspraiis hingewiesen: Die Anwendung des CApil4
zur Schätzung des Risikozuschlags implizieftzugleich die Änwendurig der (risikoadjustierten) ierminkurs-
methode zur Prognose künftiger Wechselkurse.

Stefan S chöniger/Andreas Ts chöp el

Kapitalkostenstudie 20J1: Nachhaltigkeit versus Rendite - ESG als Treiber für langfristiges Wachstum?
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veröffentlichte dieses JahruuÄ r""ir"hnten Mal in
Folge eine Kapitalkostenstudie mit dern Ziel, dievon den bilanzierendenUnternehmen im Rahmen des
Impairment{ests nach IFRS verwendeten Kapitalkosten zu erheben und auszuwerten. Unter dem Motto
,'Nachhaltigkeit versus Rendite - ESG als Treibe-rJür langfristiges Wachstum?" geht die Studie der Frage
nach, wie sich Nachhaltigkeitsanforderungen auf Geschäfismodlelle, Plun rrgr.""f,nungen und langfristile
Renditeerwartungen (Kapitalkosten) auswirken.

Andreas Emmert

Diagramme mit Primär- und Sekundärachsen
Diagramme mit sekundären Achsen stellen eine optisch ansprechende Form dar, um Informationen mit
mehreren Parametern darzustellen. Hierbei ist nöben der farblichen Absetzung der Achsen insb. eine
anschauliche Darstellung wichtig. Die erforderlichen Schritte werden anschauhcüanhand eines Beispiels
dargestellt.
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Christoph Schmid/Stephan Schöning
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bedeutungvon Factoring

KAPITALMARKT

325

Nico Lempsch

Die Relevanz von Aktiensplits und das Verhalten der Anleger

Koussay B en Khoud/Kerstin Hennig/Dirk S chiereck

Kapitalmarktreaktionen beim Ablauf von Lock-up- Fristen: Internationale Evidenz
für Börsengänge von Immobiliengesellschaften

Miriam Schilling/Chr istian Möb ius
Bitcoin als diversifizierendes Element in einem aktiendominierten Multi-Asset-Portfolio

Susanne Tietze/Michael Graßmqrun/Ian Endrikat
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FINANZIERUNG

U nterneh mensfi nanzieru ng/Factori ng

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die

Bedeutung von Factoring
Chri3toph Schmid, Stuttgart /
Prof. Dr. habil' Stephan Schöning, Heidelberg
Ausgehend von einÄr Bestandaufnahme des aktuellen Markt-

g.täh.h.nt werden im Beitrag die Hintergründe für die Ent-

iri.klung des Factorings während der Corona-Pandemie ana-

lysiert u-nd die Aspekte aufgezeigt, von denen die zukünftige

Entwicklung des Factorings in der Phase der wiederanlaufen-

den Wirtschaft abhängt.

cF1389271

KAPITALMARKT

Kapitalma rktforsch ung

Die Relevanz von Aktiensplits und das Verhalten der
Anleger
Nico lempsch, M.5c., Bochum
Der Beitrag analysiert die Kursreaktionen in Folge einer
Ankündigung eines Aktiensplits zwischen den Jahren 2000

und 2020 für Unternehmen, die an der Deutschen Börse oder
im S&P 500 gelistet sind. Erstmals werden innerhalb einer
Studie die unterschiedlichen Kapitalmarktreaktionen für den

deutschen und amerikanischen Markt detailliert gegenüber-

gestellt.

cF'[ 388702

Kapita lmarktforschu ng

Kapitalmarktreaktionen beim Ablauf von Lock-up-
Fristen: lnternationale Evidenz für Börsengänge
von lmmobiliengesellschaften
Koussay Ben Khoud, Darmstadb Prof. Dr. Kerstin Hennig,

Wiesbaden, Prof. Dr. Dirk Schiereck, Darmstadt
lm Rahmen dieser Arbeit wurde eine Ereignisstudie durch-
geführt, um die Aktienkursreaktionen von Unternehmen im
lmmobiliensektor rund um den Ablauf ihrer Lock-up-Periode
nach dem Börsengang zu beobachten. Die Datengrundla-
ge bilden 75 Börsengänge in den USA und Europa, die zwi-
schen November 2013 und Dezember 2019 durchgeführt
wurden.

{Fl 390505

Portfoliomanagement
Bitcoin als diversifizierendes Element in einem
aktiendominierten Multi-Asset-Portfolio
Miriam Schilling, M.5c., Sindelfingen /
Prof. Dr. Christian Möbius, Karlsruhe
Bitcoin wird von seinen Anhängern als das neue,,Online-Gold"
bezeichnet. ln dieser Studie wird untersucht, ob durch die
Beimischung von Bitcoin in einem Multi-Asset-Portfolio Di-
versifikationsvorteile erzielt werden können. Die Autoren er-
mitteln nach Ansätzen der Portfolioallokation aus neun ETFs
jew. drei Referenzportfolios, deren Performance vor und nach
Beimischung von Bitcoin, ergänzt um jährliches Rebalancing,
über den Zeitraum von 01.09.20i4 bis 31.08.2019 analysiert
wird.

eF1 388891

www.cf-fachportal.de

lnitial Public Offering/Wertpapierprospekt/Nachhaltigkeit
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung von
Unternehmen in ihren Wertpapierprospekten
Susanne Tietze, M. Sc., München / Dr. Michael Graßmann,

Meißen / Prof. Dr. Jan Endrikat, Dresden
Unternehmen werden zunehmend nicht nur mit einer gestie-

genen Erwärtu.rlg3haltung nach nachhaltigem Wirtschaften
konfrontiert, sonderh auch mit wachsenden regulatorischen

Anforderungen im Hinblick auf die eigene Nachhaltigkeits-
berichterstattung, Auch bei Börsengängen achten lnvestoren
inzwischen vermehrt auf nachhaltige Geschäftsmodelle. Der

Beitrag analysiert erstmalig den Status Quo der Nachhaltig-

keitsberichterstattung in Wertpapierprospekten, die zwischen

2015 und 2019 für eine Notierung an der Frankfurter Börse ver-

öffentlicht wurden.

cFl 389887

Steuerrecht

Einführung einer Finanztransaktionssteuer - Status
quo der politischen und wissenschaftlichen Diskussion

Univ.-Prof. Dr. Carmen Bachmann / Julia Ertl, M.Sc. /
Christopher Seifert, M.5c., alle Leipzig
Die Parteiprogramme zur Bundestagswahl 2021 verdeutlichen

die politische Relevanz einer möglichen Finanztransaktions-
steuer. ln der Wissenschaft fehlt indes der Konsens zu den

Auswirkungen auf das Steueraufkommen und potenziellen
Marktreaktionen. Anhand einer Modellrechnung wird die
Belastung der Privatanleger in Abhängigkeit der maßgeb-
lichen Faktoren analysiert. Die Ergebnisse zeigen selbst bei

einem niedrigen Steuersatz eine erhebliche Belastung des

Endvermögens.

cFr 388701

BEWERTUNG

Unternehmensbewertung

Analystenprognosen in der Bewertungspraxis
Dr. Moritz Bassemir, Frankfurt/M.
(Sell-side)-Analystenprognosen werden in zahlreicher Form

bei Bewertungen genutzt. Dies geschiehtjedoch häufig un-

reflektiert. Vor diesem Hintergrund diskutiert dieser Beitrag

Herausforderungen bei der Verwendung von Analysten-
prognosen im Rahmen der Unternehmensbewertung. Zudem

werden Handlungsempfehlungen für die praktische Arbeit
gegeben.

cFl 389409

Bewertu ngskennzah len

Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen

Prof. Dr. Alexander Lahmann / Jan Degner, M.Sc. /
Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, alle Leipzig
Das Center for Corporate Transactions & Private Equity (CCTPE)

an der HHL Leipzig Graduate School of Management ermittelt
vierteljährlich Multiplikatoren, Betafaktoren und Eigenkapital-

kosten für den deutschen Kapitalmarkt. lm Folgenden finden
Sie die entsprechenden Daten zum Stichtag 15.10.2021.

cF1 390957 5.380
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Fortsetzung der Vermögensteuerdiskussion

lulis Visetle Wöhtert /tulius Pfeuffer - Die Gesetzgebungskompetenz zur Vermögensteuer in der Hand der Länder - Keine Sperrwirkung
durch das VSIG . .

Abhandlungen

Prof' Dr' Dr' h. c. Fronz W. Wogner, Tübingen - Hat die Stakeholder-Theorie die Unternehmensbesteuerung übersehen?
Die Stakehotder-Theorie verpflichtet Unternehmen gegenübe.r zahlreichen lnteressengruppen, tässt die Unternehmensbesteuerung dabei aber au-
fser Acht Der Beitrag untersucht, wesha{b Steuern in der Stakeholder-Theorie fehlen und ob ein Widerspruch darin liegt, dass gerade Stakehol-
der-orientierte Unternehmen besonders häufig Steuervermejdung betreiben. lm Ergebnis zeigt sich, dass die normative Stakehotder-Theorie Steu-
ervermeidung nicht begründen kann und den steuerlichen ,,Lackmus'LTest daher nicht besteht; das Verhalten der Unternehmen bleibt aus nor-
mativer Perspektive widersprüchlich, wenn sie den Fiskus nicht zu den Stakehotdern zählen. Aus der Sicht der instrumentellen Stakehotder-
Theorie, die die Relevanz von Stakehotdern nach den von ihnen gelieferten Wertbeiträgen beurteilt, erscheint Steuervermeidung hingegen kon-
sequent Empirische Studien zeigen, dass im Gegensatz zu Leistungen an andere Stakeholder, die für Unternehmen rentabel sein können, sich
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ein Verzicht auf Steuervermeidung nicht lohnt; Die davon zu erwartenden Reputationsgewinne bei Konsumenten können die höheren steueflichen
Kosten nicht ausgleichen. Das Fehlen der Besteuerung im instrumentellen Stakeholder-Ansatz beruht darauf, dass der Fiskus im Gegensatz zu
anderen Stakeholder-Gruppen als für die Erzielung von Wertsteigerungen nicht geeigneter und somit ,,inelevanter" stakehotder angesehen wird.
Dies erklärt, warum die Unternehmensbesteuerung in der vorherrschenden instrumentellen Stakeholder-Theone nicht übersehen, sondern be-

Dr. Sven-Eric Bärsch, Frankfurt a'M. / Daniel Keuper, Bayreuth - Besteuerung digitalisierter Geschäftsmodelle: Der UN-Ansatz als Blau-
pause - Ein neues Quellensteuerrecht ftir Einkünfte aus autOmatisierten digitalen Dienstleistungen nach Art. l2B UN-Musterabkommen als Er-
gänzungzur Säule 1 des lnclusive Framework on BEPS?

lm April 2021 hat das Steuerexpertenkomitee der Vereinten Nationen (,,UN',) die Einführung einer neuen abkommensrechtlichen Verteitungsnorm
(konkret: Art' 12B uN-MA) beschtossen, die auf die (Quellen-)Besteuerung von Einkünften aus digitalisierten Geschäftsmodeilen abzielt. Die Auto-
ren stellen das neue 0uellensteuerrecht für automatisierte digitate Dienstleistungen nach Art. i2B UN-MA dar und vergleichen es mit weiteren
internationalen lnitiativen zur Besteuerung digitalisierter Geschäftsmodelle. Dabei unterziehen die Autoren dem Ansatz der UN einer kritischen
würdigung und wägen ab, ob dieser gegenüber der von den grotsen Akteuren der internati0naten Steuerpolitik (G20, G7, OECD und uSA) ange-
slrebten Säule l (Amount A) des lnctuslve Framework on BEPS der zielgerichtetere Ansatz ist, uql.dqn steuerlichen Herausforderungen durch die.rlDigitalisierung der Wirtschaft zu begegnen.

Prof' Dr' Morkus Diller, Passau / Dr. Moximilian Kittl, Passau / Prof. Dr. lohannes Lorenz, lldenburg- Der elfektive wert des erbschaftsteu-
erlichen Freibetrags - Entwicklung einer Referenzgröf\e ats Basis für normative Diskussionen

Der Beitrag widmet sich dem erbschaft- und schenkungsteuerlichen Freibetrag, der bei einer Vermögensübertragung auf die nächste Generation
(pro Kind) nominal 400.000 € beträgt' Da dieser Freibetrag alle zehn Jahre genutzt werden kann, hängt sein ,,effektive/,(Bar-) Wert insbesondere
davon ab, wie viele Übertragungen noch mögtich sind, d.h. von der Lebenserwartung des überträgersl Auf Grundlage der vom statistischen Bun-
desamt bekannt gegebenen sterbetafeln berechnen wir den erwarteten Barwert der Freibeträge in Abhängigkeit von Atter, Geschlecht, Kalkulati-
0nszinssatz und Wachstumsrate des zu übertragenden Vermögens. lm Folgenden wird der insbesondere für politische Reformoptionen relevante
Einfluss einer Erhöhung oder Senkung der derzeit zehnjährigen ,,sperrfrlst" analysiert. Schtietslich quantifizieren wir die erwarteten Steuermehr-
zahlungen, welche entstehen, wenn die Freibetragsregelung nicht unmittelbar in Anspruch genommen wird und somit die hiermit verbundene,
fehtende Entscheidungsneutralität dieses Konzepts

Dr' Dominik 0rtwald, Bochum - Die Steuererklärung im modernisierten Besteuerungsverlahren

Die Steuererktärung ist auch im modernisierten Besteuerungsverfahren das Rückgrat des Steuervollzuges und gestaltet das Ermittlungsermessen
der Finanzbehörde aus. Die hierfür notwendigen Formulare stellen Verwaltungsvorschriften dar, die in Zusammenarbeit von Bund und Ländern
erstetlt werden' ln der Literatur lst bistang lediglich die Fehleranfätligkeit des ELSTER-Verfahrens und der ,,elektronischen Steuererklärung,,in den
Vordergrund gestellt worden. Die untersuchung zeiSt aber, dass die ,,elektronische Steuererklärung" grundsätzlich kein zusätzliches Fehlerpotenti-
al birgt, das eine grundlegend von der Steuererklärung auf Papier abweichende Beurteilung erforderllch macht, Ferner zeigt sie, dass es unter
Beachtung der unterschiedlichen verfahrensbeiträge von Steuerpftichtigem und Finanzbehörde im v0llautomatisierten Besteuerungsverfahren zu
einer systemgerechten Durchbrechung der Bestandskraft durch SS l73a A0 kommt. Angesprochen werden auch verfahrensrechiliche Besonder-
heiten im Zusammenhang mit der ,,elektronischen" steuererklärung, die auf das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens aus
2016 zurückgehen. .,,,...,
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Dr. Dennis Fuchs, Stuttgort - Vertrauensschutz bei Erlass, Aufhebung und Anderung von

rekturvorsch riften?

Der Beitrag beleuchtet die Verlrauensschutzproblematik bei ungünstigen Rechtsprechungsänderungen,

rechtswidrigen Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit der Veranlagung des Steuerpftichtigen, Es

der Korrektur von Steuerbescheiden berucksichtigt wird, aber auch die Möglichkeiten, wie dieses bei noch

werden kann. Dabei wird deutlich, dass das lneinandergreifen von Korrekturvorschriften (SS j72 ff. 176 A0) bei

und dem verfassungsrechtlich fundierten Vertrauensschutz (Art. 20 Abs. 3 GG) bei künftigen Veranlagungen zu un ber

hinaus wird aufgezeigt, dass eine Auflösung dieses Konflikts de lege ferendadurch einen einheitlichen Bezugspunkt des mögtich ist. 367
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THEMA - ARBEITSRECHT

Christoph Madlener: Kündigung einer Mitarbeiterin wegen Verweigerung von Mund-Nasen-Schutz bzw FFP2-Maske

ln einer kürzlich ergangenen Entscheidung des OLG lnnsbruck wurde zur Frage der Rechtswirksamkeit der Kündigung
einer Mitarbeiterin, die in einem freien Dienstverhättnis in.der ambulanten Familienbetreuung tätig war und bei Ausübung
ihrer Tätigkeit das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bzw FFP2-Maske verweigerte, unter Bezugnahme auf das GIBG, das

BEinstG sowie die den Arbeitergeber treffende Fürsorgepfticht ausgesprochen, dass - auch ohne Abmahnung - von einer
Rechtswirksamkeit der Kündigung auszugehen ist. Mag. Christoph Modlener analysiert diese Entscheidung und zeigt auf, dass

vortiegend sogar ein Entlassungsgrund gegeben gewesen wäre.
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THEMA - ARBEITSRECHT

Sascha Obrecht: 3G-Pfticht am Arbeitsplatz - ausgewählte Rechtsfragen (Teil 2)

Seit 1. 11. 2021 gilt eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. lm zweiten Teil seines Beitrags zu den Auswirkungen der 3. COVID-

Maßnahmenverordnung auf das Arbeitsverhättnis schließt Mag. Soscho Obrecht unmittelbar an die vorangegangene ARD-

Ausgabe an und widmet sich der Problematik der Betriebsratsmitwirkung bei strengeren Kontro[[maßnahmen, der Zutässigkeit
der Frage nach dem 3G-Nachweis bzw lmpfstatus und den Auswirkungen auf das Beendigungsrecht im Zusammenhang mit
Maßnahmenverweigerern.
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3

IARBEITSRECHT
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Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat mannigfaltige Rechtsfragen auf-
geworfen, auch im Arbeitsrecht. Eine Auswahl davon - das Rückschrittsverbot im Abkomme.t, -.;gli.h.
Auswirkungen des Brexit auf die Europäische Betriebsverfassung und auf die Arbeitskräfteüberlassung -
versucht der Beitrag zu beantworten.
Von Philipp Bertsch und Julia Heindl

* Aufenthalt und Beschäftigung von britischen Staatsangehörigen in Österreich
nachBrexit..,. 268
Der Austritt des Vereinigten Königreichs hat weitreichende Konsequenzen für britische Staatsangehörige,
insbesondere für jene, die sich entschließen, sich längerfristig in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union aufzuhalten und erwerbstätig zu sein. Der Beitrag soll auf die aufenthalts- und beschäftigungsrecht-
liche Situation britischer Staatsangehöriger eingehen.
Von Natasha Ghulam

* Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes 2021 feil l) . . . 272
Umsetzung der Entsende-RL neu 2018/957, neuer Entsendebegriff und neue Ausnahmetatbestände
im LSD-BG
Die mit Spannung erwartete LSD-BG-Novelle ist rückwirkend mit 1.9.202L in Kraft getreten. Der Bei-
lrag setzt sich mit den Anderungen in SS 1-10 LSD-BG nF auseinander, insb mit dem neuen Entsen_
debegriff und den neuen Ausnahmetatbeständen sowie mit den Anderungen, die infolge der Umsetzung
der Entsende-Rl neu 20181957 erfolgt sind. Anderungen in SS 11-34 LSD-BG, insb äie überarbeitun!
der formalen Verpflichtungen, das neue Sanktionsregime sowie die neuen Regelungen zur Verhängung
von Zahlungsstopp und Sicherheitsleistung werden in diesem Heft in einem eigenen Beitrag behandelt.
Von Diana Niksova

Brexit -- arbeitsrechtliche Folgen

+ Editorial
Von Stefan Köck

ßeiträge
* Ausgewählte arbeitsrechtliche Fragen des Brexit

4 Novelle des Lohn- und sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes 2021 fl-eil ll)
umsetzung der EuGH-Rechtsprechun g zu Maksimovic ua und öepelnik
Mit 1' 9.2021 ist die LSD-BG-Nov.nach einigen Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren in Kraft ge-
treten. Dieser Beitrag behandelt die Anderungen in SS 11- 34 LSD-BG nF, insb zu den für die praxis höchst
relevanten Formalpflichten bei grenzüberschreitendem Personaleinsatz sowie den Verwaltungsstrafbestim-
mungen, die infolge der EuGH-Rsp weitgehend überarbeitet wurden.
Von Stefan Kühteubl und Anna Diensthuber
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-) Verletzung von Art 8 EMRK durch Mindestanforderung an Sprachkenntnisse und
Altersdiskriminierung
EGMR 1 7 . 1 2. 2020, 7 3544/ 1 4, Novakovi ö / Kroatien
l[it l{ommentLtr vorL Thontas Dullinger

Aktueiies
4Sonderloetreuungszeit... 303
(Phase 5, ab 13. 10.2021)
AN können von 13. I0.202L bis 31. 12. 202L unter gewissen Voraussetzungen erneut Sonderbetreuungszeit
in Anspruch nehmen (Phase 5). Die Phase 5 orientiert sich an den Regelungen der phase 4 der Sonderbe-
treuungszeit.

Von Ingomar Stupar

Standards
4lmpressum 257

(Hr59)

Steuerrecht
von A bis ZlAchat?lBieber

1
II
\
1

Dieses Fachwörterbuch bietet:
. lnformationen auf einen Griff
. zu Steuern, Abgaben, Verfahrens- und Finanzstrafrecht
. mit StRefG 2020, Konstc 2020 und der steuerlichen

COVID-1 9-Gesetzgebung.

Achatz/Bieber (Hrsg)

Fachwörterbuch Steuerrecht

3. Auflage 2021. Xvlll, 680 Seiten. Geb.

lsBN 978-3-214-02181-8

81,00 EUR

shop.manz.at

r'.r l?ozil ],.

inkl. MwSt

MANZ7/

259



\il{/**

93' /2tizrtrffii
I

ilililIilililil1ilfllil
4550202121



$
t

Icuc Zcltschrlft für
Arbeitsrccht tzAZweiwochenschrift für die betriebliche Praxis

Schriftleitun g: Prof. Dr. Achim Schunder, Dr. Jochen Wallisch und Martin Wildschütz,
Beethovenstr. T b,60325 Frankfurt a. M.

NZA Editorial

Michael Fuhlrott
Corona-Lockdown kein Fall des Betriebsrisikos

NZA aktuell

Wichtige neue Entscheidungen

lnformationen

lmpressum

Aufsätze und Berichte

Burkhard Boemke/Thilo Haase
D ie Anderu n gen der Wah lordn u n g zum Betriebsverfassu n gsgesetz

Malte Creutzfeldt
Neue Entscheidungen des BAG zu tariflichen Nachtzuschlägen

Gregor Asshoff / Manfred Walser
Stärkung der Tarifautonomie - auch an ihren Rändern: Die Solo-Selbstständigen

Christian Zieglmeier
Dos and Don'ts beizeitgeringfügiger Beschäftigung im Unternehmen

Kommentar

Georg Annuß
Entgelttransparenzgesetz - doch kein zahnloser Tiger?

Personalie

Gregor Thüsing
Herbert Wiedemann t

lV NzA21naz1

1541

ilt

VI

vilt

XXII

1 513

1 520

1526

1s34

1538



lnhalt
www.nza.de

o

He 21

m.,un'.n:ln"1ffi10. November 2021

Missbräuchlicher Einsatz befristeter Arbeitsverträge und
Betriebsübergang

Ordentliche krankheitsbedingte Kündigung - Sondervergütung

Einladung von Schwerbehinderten zum Vorstellungsgespräch -
mangelnde fachliche Eignung

Zugangsnachweis einer Kündigung bei Einwurfeinschreiben _
Datenschutz im BEM (Ls.)

Anfechtung einer Betriebsratswahl - Nichtigkeitsfeststellung
wegen fehlerhafter Wählerliste ,

1 592

1542

1542

1542

1542

Blick ins Steuerrecht

Jens lntemann

Steuerfreie Erstattung von Umzugskosten
Kürzung der Verpflegungspauschalen

Besteuerung von Betriebsfeiern

Überlassung ei nes Feuerweh reinsatzfah rzeu gs kei n loh nsteuerba rer Vortei I

Rechtsprechung

ArbeitsvertraEsrecht

EUGH 24.06.2021 - C-s50/19

BAG

BAG

22.07.2021 - 2AZR12521

29.M.2021 - 8AZR279D0

1543

1 551

1 s53

1 561

LAG Baden-
Württemberg

28.07.2021 - 4Sa 6820

Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrecht

BAG 30.06.2021 - 7 ABR24{20

BAG 28.M.2021 - 4pZR229?:0

BAG

BAG

Verfahrensrecht

Bezugnahme auf mehrere Tarifwerke - ergänzende Vertrags-
auslegung I

28.M'2021 - 4 AZR230D0 Bezugnahme auf mehrere Tarifwerke - ergänzende Vertrags-
auslegung ll

16.06.2021 - 6 AZR179D0 wechselschichtarbeit im sinne des TVöD

1 561

1567

1572

1578

I 581BAG 24'02'2021 - 10 AZR 8/19 Beginn der Verjährung bei wettbewerbsverstoß

NZA21t202'l v



Heransgeber:

Prof. Dr. Ulrich Becke r
Max-Planck-Institut München

Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhurd EichenhoJer
Berlin

Prof. Dr. Ma.rimilian Fuchs
Regensburg

Prof. Dr. Frunz Marhold
Winschaft srrniversitä I Wien

Prof. Dr. Hartmut Oetker
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
ProJ'. Dr. Dr. h. c. Ulrich preis

Universität zu Kö1n

Prof. Dr. Reinhartl Resch
Johannes Kepler Universität Linz
Prof. Dr. Atlam Sagan
Universität Bayreuth

Prof. Dr. Gregor Thüsing
Rheinische Friedrichs-Wilhelms-
Universität Bonn

IIka WölJle, LL.\V.
Europavedretung der cleutschen
Sozialversicherung, Brüssel

EU-Agenda Nachrichten zvm europäischen Sozial- und
Arbeitsrecht

Aufsätze U. Becker
Voraussetzungen der Entsendung im Lichte der.
Funktionsbedingungen von Sozialrech

M. Schlachter
Kopftücher und Neu
die Religionsfreiheit

D.Busch
Digitale Teilhabe flir Menschen mit B
der UN-Behindertenrechtskonvention

A. Linneweber
Aktuelle Rechtsprechungsentwicklung im
Europäischen Arbeitsr echt 20ZO | 2AZ1

K. Henke
Wie krisenfest ist die neue

Vorlagen an den BAG
EuGH Arb eitnehmerfreizügigkeit /

anderen Mitgliedstaat erbrachten
(Anm. M. Sollfrank)

Rechtsprechung EuGH, ZuschlagArbeitsentgeltl
Arbeitnehmer mit Behinderung /
(Anm. H. Reichold / V Reb sto ck]|

EUGH, Bescheinigung Al /
(Anm. U.Becker)

EUGH, Religiöse Zeichen 1 Neutralität
Arb eitgebers / Wirtschaftliche N
(Anm. M. Schlachter)

ESf ;iiru:'



ZESARZeitschrift für europäisches
Sozial- und Arbeitsrecht

Inhalt a

20. )ahrgang
Seiten 465-540

aHHtrt
w tä,J

EDITORIAL

EU-AGENDA

Parlament

Europäische

Einrichtungen

AUFSATZE

VORLAGEN
AN DEN EUGH

Arbeitsrecht

Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard Eichenhofer

Digitalisierung nutzen, aber nicht zu Lasten des Arbeits- und sozialschutzes

Parlamentsposition zur Gesundheitsunion steht

Recht auf Nichterreichbarkeit

Prof. Dr. Ulrich Becker

Prof. Dr. Moniko Schlochter
Kopftücher und Neutralitätsanordnung - die Religionsfreiheit im Diskriminierungsrecht

Prof. Dr. Dörte Busch

Digitale Teilhabe für Menschen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechtskonvention

Dr. Axel Linneweber
Aktuelle Rechtsprechungsentwicklung im Europäischen Arbeitsrecht 2o2ol2021
Karin Henke

Wie krisenfest ist die neue Europäische Gesundheitsunion?

Bu ndesarbeitsgericht
Arbeitnehmerfreizügigkeiti Anerkennung der in einem anderen Mitgliedstaat erbrachten Vordienstzeit
Anmerkung von Mqtthios Sollfrqnk, Boyreuth

465

465

466

Voraussetzungen der Entsendung im Lichte der Funktionsbedingungen von Sozialrechtsordnungen _ 467

477

484

493

s07

511

RECHTSPRECHUNG
MIT ANMERKUNGEN

Sozialpolitik Zuschlog Arbeitsentgett / Arbeitnehmer mit Behinderung / Fristen
RL 2000/7slEG
Urteildes EUGH vom 26.1.2021, Rs.C-16/19 (VL./. Szpital Kliniczny im. dra J. Babiriskiego Samodzielny
Publiczny Zaktad 0pieki Zdrowotnej w Krakowie),
ECLI:EU:C:2021 :64 -
Anmerkung von Prof. Dr. Hermqnn Reichold /Votentin Rebstock, Tübingen

Wanderarbeitnehmer Bescheinigung Al /Verwoltungstötigkeiten
v0 (EG) Nr.883/2004; V0 (Ec) Nr. e87l200e
Urteil des EUGH vom 3.6.2021, Rs.C-784l19 (,,TEAM POWER EUROPE" EOOD./. Direktor na Teritoriatna
direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite - Varna), ECLI :EU:C:202 1:427 -
Anmerkung von Prof. Dr. Ulrich Becker, München

Sozialpolitik Religiöse Zeichen / Neutralitöt des Arbeitgebers /wirtschafttiche Nachteile
RL 2000/78/EG
Urteil des EuGH vom 15.7.2021, verb. Rs. C-904/18 (tX./. WABE e.V.) und C-341119
(MH Müller Handels GmbH ./. MJ), ECL|:EU:C:2021:594 -
Anmerkung von Prof. Dr. Moniks Schlschter, Trier

KURZ NOTIERT Heute und in Zukunft - die sozialen Sicherungssysteme

Wer hart arbeitet, stirbt früher

VERHANDLUNGEN
VOR DEM EUGH

515

523

528

539

540

GESAMTSCHAU vil



Wfu*

4s 
$ffir

t

I

ililil.lll,[rul[uil



INeue Zeirschrift für S echt
a

Zweiwochenschrift für die anwaltliche, betriebliche, behördliche und

Mitteilwngen

I SG Hessen: Anspruch auf teure maßgefertigte Prothese aus Silikon bei Teilver-
lust der Hand

LSG Niedersachsen-Bremen: Lipofilling statt silikonimplantat - Krankenkasse
muss auch Folge-OP zahlen.

LSG sachsen: Konzepr des Landkreises Görlitz zu den Bedarfen für unter-
kunft für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte in der stadt Görlitz bestätigt

Höherer Bundeszuschuss für die Krankenversicherung

Der Arbeitsmarkt im Oktober 2021:Weiter positive Entwicklung

Ausbildungsmarktbilanz 2020 / 2l: Ausbildungsmarkt weiter srark von der
Pandemie geprägt, aber Aufhellung sichtbar

Gemeinsamer Bundesauschuss ermöglicht Heilmittelbehandlungen auch per
Video

Aufträge an Externe durch die Bundesagentur für Arbeit
Baden-württemberg: zusätzliche stellen in der mobilen Kinder- und Jugend-
sozialarbeit

Baden-württemberg: studie z:u,r Lage von pflege-Einrichtungen während der
Corona-Pandemie vorgestellt.

Hessen: Neue Ergebnisse des Hessischen pflegemonitors liegen vor.

Rheinland-Pfalz: ,,Europäischer sozialfonds plus" - 8L neue projekte starten
zu Jahresbeginn

saarland: Fördermaßname zum barrierefreien wohnen wird verlängert.

sachsen: opferbeauftragte der staatsregierung legt Konzept und ersten
Tätigkeitsbericht vor.

vizepräsident des sG Nürnberg Richard utz wird Leiter des Bayerischen
LSG in Schweinfurt

Personalia

Aufsätze und Berichte

$SZS aktuell

Rechtsprechung

Tborsten Diepenbrock/
Ruben Plambeck

Arno Bokelob

Barbara Geiger

Buchbesprechungem

Franz Ruland

02r

vll

vll

vill

VI

VI

VI

vlil

IX

IX

IX

IX

x

X

X

X

Das neue Statusfesrstellungsverfahren nach g 7 a SGB IV

Kindergeld für im Ausland lebende Kinder

NZS-Jahresrevue 2020: Versicherungspflicht- und Beitragsrecht

sozial ist, was stark macht - warum Deutschland eine politik der Befähigung
braucht und was sie leistet

NZS 2212021

855

870

875

882

ilt



FT

Rechtspneehung

Rechtsprecätung im: Voäätext

Grundsicherungsreeht

BSG
19.12.2018- B 8 SO 6/1.9 R

Verfahrensreeht

BSG
04.03.2021. - B 11AL 5/20 R

Koara rarentierte Rechtspreeä"1 ur: g

Eunoparecht

LSG Berlin-Brandenburg
03.06.2021. -L 1.4 AL 201t16

Kra n kenversi ctrenu n gsrectrt

BSG
27.10.2020-B1KRB/20R
LSG Sachsen
15.07.2020 -L 1KR 33811.6

Grundsieherungsree*'lt

BSG
1.9.0s.2021. -B L4 AS s7l19 R

LSG NRW
18.02.2021 - L 7 AS 992/20

LSG Hamburg
06.05.2021. - L 4 SO 46120

Arbeitsförderungsreeht

BSG
09.06.201.7 -B 11 ALr4t16R

Eiterngeldreeht

LSG NRW
21.05.2021-L 13 EG 1.81L9

Verfahrensree irt

BSG
2s.06.2021- B 13 Pt163t208
LSG NRW
24.03.2021-L 12 AS 730118

Soziales Entschädigu.enEsrecht

LSG Niedersachsen-Bremen
26.11.2020 - L 10 vE 60t17

Prüfung von Investitionskosten durch eine sozialhilferechtliche Schiedsstelle
(mit Anm. Barbara Klopstock)

Verjährung von Erstattungsforderungen (mit Anm. Matthias Schneil) 887

Unechte Grenzgängerschaft bei Wechsel des Wohnortes während eines

inaktiven Zeitraums (Hans Hosten)

Begriff der Verlegung/Rückverlegung in ein (anderes) Krankenhaus
(Carsten Schütz)

Kein Anspruch auf eine beidseitige Mamma-Augmentation (Ulrich Knispel)

Kostensenkungsaufforderung auch bei Heizkost en (J o ach im B e cker)

Zwingende Bildung eines Durchschnittseinkommens bei selbständiger
Tätigkeit (Carsten Lund)

Vergütungsanspruch eines Krankenhauses ftir die Behandlung einer nicht
krankenversicherten Person gegenüber dem Sozialhilfeträger (Matthias Thum)

Anspruch auf Insolvenzgeld nach erneuter Insolvenz infolge der Freigabe
der selbständigen Tätigkeit des Insolvenzschuldners (Viktoria Mittelbach)

Partnerschaftsbonus beim Elterngeld auch nach Umwandlung von Überstun-
denabbau in Urlaub (Björn Brehm)

Anforderungen an einen kurzfristig gestellten Verlegungsantrag
(Daniel Beindorfl

Akteneinsicht und Auskunft hinsichtlich eines Behördeninformanden

$oachim Becker)

Keine Entschädigung ohne Beweis einer Gewalttat
(Dwnja Barkow u. Creytz)

883

LSG Berlin-Brandenburg Amtspflichtverletzung eines Krankenkassenyerwaltungsratsmitglieds
10.06.2021. - L 1KR411|20BER (Armin Knospe)

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

'l)

lV Nzs 22t2021



lllilIiltlilil]ilI]t
4550202122



llcue Zeitschrlft für
Arbcitsrecht tzAZweiwochenschrift für die betriebliche Praxis

Schriftleitung: Prof. Dr. Achim Schunder, Dr. Jochen Wallisch und Maitih Wildschütz,
Beethovenstr. 7 b, 60325 Frankfurt a. M.

NZ,A Editorial

Stefan Greiner
Tariftreue in der Pflege - verfassungswidrig?

NZA aktuell

Wichtige neue Entscheidungen

lnformationen

lmpressum

Aufsätze und Berichte

Frank Bayreuther
Dogmatik und Gesta ltung der Homeoffice-Vereinbarung

Christian Arnold /Sebastian Ernst
Die Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung in Aufhebungsverträgen

Victoria Koch-Rust/Gabriele Rosentreter
Ausbildungsvertrag für dual Studierende - Hinweise zur Vertragsgestaltung und zur Vertrags-
durchführung

Andreas Schönhöft/ Melanie Röpke
Ausgleichszahlung durch den Arbeitgeber in die gesetzliche Rentenversicherung statt der
Auszahlung einer Abfindung

Franz Josef Düwell
Neues vom Gesetzgeber zum betrieblichen Eingliederungsmanagement

Kommentar

Lothar Knopp
Gesetzlicher Mindestlohn für ausländische Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege

BuchbesprechunEen

W. Brose/S. Greiner/C. Rolfs/A. Sagan/A. Schneider/M. Stoffels/F. Temming/D. Ulber, Grundlagen
des Arbeits- und Sozialrechts - Festschrift für Ulrich Preis zum 65. Geburtstag (P S. Fischinger)

P. Conze/S. Karb/W. Wölk/A.-1. Reidel, Personalbuch Arbeits- und Tarifrecht öffentlicher Dienst
(H. Bauschke)

VI

vil
xxil

1 s93

1598

1604

1510

1614

1617

1621

fV NzA2ztzo2i

1621



www.nza.de

lnhalt 21

25. November.2021

Blick ins Sozialrecht

Oliver Ricken

Ruhen des Arbeitslosengeldes gemäß 5 157 I SGB lll nur bei bestehendem Arbeitsverhältnis

Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung beim Einsatz für andere Arbeitnehmer

Urlaubsabgeltung als schädlicher Hinzuverdienst bei einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Rechtsprechung

Arbeitsvertragsrecht

93-1664

"t622

1622

't622

"t623

1625

1632

1637

164',1

't646

1646

1651

1 659

1662

1 663

EuGH

BAG

28.10.2021 - C-909fi9

15.06.2021 - 9 MR217t20

11.08.2021 - 1MB2M1

16. 06. 2021 - 10 MR208t20

Fortbildung als Arbeitszeit

Beschäftigungsanspruch - Wegfall der Beschäftigung kraft unter-
nehmerischer Organisationsentscheidung und Missbrauchskontrolle

Arbeitszeitkonto - Gutschrift für Zeiten der Ausübung eines
kommunalpolitischen Mandats

Höchstdauer und Verlängerung einer sachgrundlosen Befristung -
Vorgelagerte Dienstreise

Betriebliche Altersversorgung - Anrechnung einer Ausgleichszahlung

Reduzierung des Urlaubsanspruchs durch ,,Kurzarbeit Null" (Ls.)

Wirksamkeit einer Betriebsratswahl - Einreichung von Wahlvorschlägen
am letzten Tag der Frist

Bestimmtheit der Beschäftigungsklage eines freigestellten Betriebs-
ratsmitglieds

Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als
vergütu ngspf lichtige Arbeitszeit

Besetzung der Einigungsstelle - sofortige Beschwerde

Zulässigkeit der Revision - ordnungsgemäße Revisionsbegründung

BAG 19.05.2021 - 5AzR31820

BI\G 28.U.2021 - 7 AZR212I20

BAG 13.07.2021 - 3 AZR349D0

03.05.2021 - 95a121LAG Baden-
Württemberg

Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrecht

BAG 28.U.2021- 7ABR1020

BAG 24.03.2021 - 10AZR16Z0

BAG 21.07.2021 - 5AZR572r20

Verfahrensrecht

BAG

BAG

N2A22t2021 v



.2021 Seiten 485 - 532

Dezember r 69. Jahrgang r ISSN 0003-7548 r D IZM t
\ile.

Arbel Fr'!ryy.
Deutsches und Europäisc s'Af$itp:re t

Aufsätze seit" 488
I Robert Grabosch/Daniel Schönfelder

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: neue pflichten zur
Vermeidung menschen- und umweltrechtlicher Risiken weltweit

r Filip Dorssemont

Wann stellen Streiks außergewöhnliche Umstände dar?

I Uwe ZabellFrank Steininger/Sebastian Fay
Arbeitskämpfe in der Transformation der Automobilindustrie

Rechtsprechung seire 512
r EGMR: Der Luxleaks-Skandal vor dem EGMR (Gerdemann)

I EUGH: Streik kein außergewöhnlicher Umstand

r BAG: Anspruch der Gewerkschaft gegen den Arbeitgeber auf
Durchführung eines Haustarifvertrags

r BAG: Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten beim Entgelt?

I BSG: Altersrente für besonders langjährig versicherte nach
Transfergesel lschaft (m. Anm.)

tl
BUND
VERLAG

L.lN:E



tnhalt

Aufsätze

Robert Grabosch/Daniel 5chönfelder, Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: neue Pflichten zur Vermeidung

menschen- und umweltrechtlicher Risiken weltweit
; Die verpflichteten Unternehmen 489

: Die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken 489

i Die SorgfaltsPflichten 491

Filip Dorssemont, Wann stellen Streiks außergewöhnliche Umstände dar?

> Der rechtliche Rahmen 494

r Verbraucher:innen und Arbeitnehmer:innen, eine falsche Dichotomie 496

r Zum internationalen Privatrecht und zur Unterscheidung zwischen 497

legalen und illegalen kollektiven Maßnahmen

Uwe ZabellFrank Steininger/Sebastian Fay, Arbeitskämpfe in der Transformation der Auton-robilindustrie
> Fall ContinentalA/itesco 202012Q21 - Exempel oder exemplarisch? 498

> Streik gegen unternehmerische Entscheidungen als - zumindest teilweise - zulässiger Arbeitskampf 500

4r u,e 
i 
t= .9_19 EeS l',!: p__",1 

1_, 
k

Bericht aus Berlin
Aktuelles aus Brüssel und Straßburg

Arb-eit und Sozialr_e!h! 
.

Nakielski/Winkel, Neue Rechte für Arbeitnehmer:innen bei Begleitung von behinderten Menschen im Krankenhaus

Arbeit und Steuerrecht

Balmes, Falsch geparkt und richtig besteuert

Personalien I lnfo I Termine I Gelesen

Rechtsprechung

Entscheidungen mit Anmerkung
EGMR Nr. 21884/18 Der Luxleaks-Skandal vor dem EGMR (Gerdemann)

EuGH C-28/20 Streik kein außergewöhnlicher Umstand

Kurzmitteilungen und Pressemitteilungen
BAG 5 AZR2'11121 Betriebsrisiko und Lockdown
BAG 4 AZR403/20 Anspruch der Gewerkschaft gegen den Arbeitgeber auf

Durchführung eines Haustarifvertrags
BAG 8 AZR 96/20 Pfändbares Arbeitseinkommen iSv. 5 850 Abs. 2 ZPO

BAG 6 AZR253/19 Keine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten durch die
Regelung von Mehrarbeit und Überstunden im TVöD-K

BAG 8 AZR 370/20 (A) Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten beim Entgelt?
LAG Berlin Brandenb. 10 Sa 867121 Ablehnung der Maskenpflicht kann Kündigung eines Lehrers rechtfertigen
LAG Düsseldorl 7 Sa 405121 Auch krankheitsbedingte Kündigungen sind Massenentlassungen

LAG Düsseldort 7 5a857121 COVID-I9-Quarantäne Nichtanrechnung auf Urlaub
LAG Berlin-Brandenb. 12Ta 1310/21 Arbeitskampf bei Asklepios Fachkliniken Brandenburg
BSG B 5 R 1 1/20 R Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach Transfergesellschaft

488

494

498

502
504

507

508

s09

512
516

520

521

s22

s23

486 I www.arbeitundrecht.eu AuR 12 a 202'l rAffi



AUR im NetZ: Auf www.arbeitundrecht.eu finden Sie alle Ausgaben der
AUR seit 2005, außerdem eine Rechtsprechungsdatenbank mit Entscheidun-
gen europäischer und nationaler Gerichte aus allen lnstanzen sowie Hinter-
grundinformationen.

[eitsätze der Redaktion

lndividuelles Arbeitsrecht
Beginn des Arbeitsverhältnisses
ArbG Berlin 36 Ca 15296/20
BAG B AZR279/20
Bestehendes Arbeitsverhältnis
EuGH C-909/19
BAG 5 AZR572/20
BAG 7 AZR24'/20
BAG 9 AZR217120

BAG 2 AZR 6121

BAG 8 AZR276/20
BAG 5 AZR 385/20
BAG 9 AZR 448t20

BAG I AZR323t2o
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
LAG Düsseldorf 3 Sa 646/20
BAG 2 AZR 12s/21

Betriebl iche Altersversorg ung
BAG 3 AZR 349/20

Kollektives Arbeitsrecht
EUGH C-613/20
BAG 7 ABR 17/20
BAG 7 ABR24I2O
BAG 7 AZR24BI}O
BAG 1 ABR 28/20

Sozialrecht
EuGH c-636t19

Arbeitsvertragliche Befristung in elektronischer Form unwi
Entschädigung, 5 15 Abs. 2 AGG, erfolgloser Bewerber,

Arbeitszeit, Fortbildung
Arbeitszeit, vergütungspflichtige, Umkleide- und innerbetrieblichen wegezeiten
Bef ristung, Hochschule, Studierende, wissenschaft liche Hilfstätigkeit
Beschäft igungsanspruch, unternehmerische Entscheidung
Betriebsübergang. Widerspruch, tarifliches Rückkehrrecht 

.

Schadensersatz, Ersatz von Anwaltskosten
Schuldnerverzug, entschu ldbarer Rechtsirrtum
Schwerbehinderter Mensch, Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneter Bereit-
schaftszeit

Urlaubsabgeltungsanspruch, vertrag I iche Aussch I ussfristen

524

525

s26

527

Kündigung, fristlose, vorsätzlicher >Corona-Anhuster<
Kündigung, ordentliche, krankheitsbedingte, erhebliche Beeinträchtigung der
betrieblichen lnteressen, Sondervergütungen als kündigungsrelevantä
wirtschaftliche Belastung

Anrechnung anderweitiger Bezüge, Ausgleichszahlung

Arbeitskampf - Solidaritätsstreik - Luftfahrt
Betriebsrat, Zuständigkeit, Betriebszugehörigkeit, Eingliederung
Betriebsratswahl, Anfechtung, fehlerhaft e Wählerliste
Personalratsmitglied, pauschale Stundengutschrift, Begünstigung
Tariffähigkeit einer Arbeitnehmervereinigung, DHV

Erstattung der in einem anderen Mitgliedstaat gewährten Kosten der
Gesu ndhe itsversorg u n g

Leistungen Arbeitslosigkeit bei Verlegung des Wohnorts in einen anderen Mitgliedstaat
Medizinische Versorgung in anderem Mitgliedstaat als dem wohnmitgliedstaat,
Genehmigung
soziale sicherheit wandererwerbstätiger, erforderliche Mindestversicherungszeit
Versicherungspflichtige Beschäftigung, Notärzt:in im Nebenjob

528

529

530

EuGH

EUGH

EuGH

BSG

c-28s/20
c-538/1 9

c-866/'19

B 12 KR 29/19 R,

B 12 R 9/20 R,

B 12 R 10/20 R

Zusammen tg!'.9-l_99n-/ Abstracts

lnhalt

&qff
oa

531

il*ffi AUR 12 s 2021 www.arbeitundrecht.eu I 487



www.sozia,les-recht,eu

nusgaue 6 Dezember 2021 11. Jahrgang ISSN 2193-5157

aI
\4{/**

'{zsg
&t,a

o

4
Wissenschaftliche Ze

für Arbeits- und Sozial

Herausgegeben von

Prof. Dr. Olaf Deinert und

Prof. Dr. Rüdiger Krause,

lnstitut für Arbeitsrecht
der Georg-August Universität

Göttingen

Abhandlungen

Kopftuch - Die neue Runde

Peter Stein

in Zusammenarheit mit 

-E-ror

re ;äl i

HSI
Hugo Sinzheimer lnstilut
für Abeits- und Soziahecht

seite 221

Sozialrechtliche Privilegierung von Tarifuerträgen

Daniel Hlava Seite 233

Rezensionsaufsätze

Christian Hess,

Dynamische AGB-Kontrolle - Zum maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt der
Wirksamkeit von AGB im Dauerschuldverhältnis

Stephan Seiwerth seite 253

BUND
VERL,AG



Ys{zsö
\utu

AKTUELIE S RECHT ZUM DIENSTVERHATTNIS

Redaktionsteam: Manfred Lindmayr, Birgit Bleyer, Sabine Kriwan.ek,
Bettin,a Sabara, Sabine Sadlo, Barbara Tuma

6775
25. Novembet2A2l

THETVlA
> Veronika Aumaier: CutturaI Change - Erfolgsgeheimnisse des erfolgreichen Ku]turwandels am Beispiel

von New Work und New Leadership

RECFTTSPRE CHI.}I\iG
> Auftritte als DJ im Ausland während des Krankenstandes - Entlassung
> Missbräuchliche Verwendung einer Mitarbeiterkarte - Entlassung
> Unwahrer Vorwurf des Drogenkonsums durch Kollegen - Entlassung
> Keine Meldung der Krankenstandsver[ängerung - Entlassung unberechtigt
> Freier Dienstnehmer: Geringfügige Beschäftigung in Rumpfkalendermonat?
> Auf Postweg verloren gegangene Bewerbung - keine Sperre des Arbeitstosengeldes
> Ve rsicheru n gsentschäd i gu n g nach Gebä ud ebra nd - Steuersatz
> Absetzbarkeit einer psychotherapeutischen Behandtung in einem Privatktinikum

@ LexisNexis' ard. äexis{?exäs"at



M
1

ARD 6775
7 5. I atrr gang, 25. Novembe r 2A2l

IN AttER KÜRZE

THEMA - HUMAN RESOURCES

1i{i{Al.T5V TC

?t' 'ili,.

qJ

Veronika Aurnaier: Cultural Change 3

Arbeitsstrukturen und Arbeitskulturen haben sich durch CoVID nachhattig und dauerhaft geändert. Die neue Arbeitsstruktur
bedingt Selbstständigkeit und Eigenverantwortung von den Teammitgliedern sowie Vertrauen und effiziente Kommunikation zur
Ergebnissicherung von den Führungskräften.Veroniko AumoierlltAS, MSc, widmet sich in ihrem Beitrag diesem Qufiyre Change.

RECHTSPRECHUNG

IARBEITSRECHT

Auftritte als DJ im Ausland während des Krankenstandes - Entlassung

Unberechtigte Enttassung einer Verkaufsmitarbeiterin wegen Diebstahls

Entlassung wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand

Entlassung eines St raßenbahnfahrers nach uniiiitiirrem verhalten gägenuner wäintichäm rihrgäst
Missbräuchliche Verwendung einer Mitarbeiterkarte - Entlassung

Unwahrer Vorwurf des Drogenkonsums durch t<ollegen - Entlassung

Keine Meldung der Krankenstandsver[ängerung - Entlassung unberechtigt

Enttassung nach beharrlicher Missachtung einer zumutbaren Weisung

Keine Wahlberechtigung zur BR-Waht nach Entlassung

n SOZIA[VERSICHERUNGSRE CHT

Freier Dienstnehmer: Geringfügige Beschäftigung in Rumpfkatendermonat?
Weigerung zur Teilnahme an ,,Vorbereitungsmaßnahme" eines Unternehmens - keine Vereitelu ng

9

9

Kein Anspruch auf Weiterbildungsgeld für praktische Fachausbildu ng nach dem Psychologengesetz

9

10

10

11

L2

t2
Auf Postweg verloren gegangene Bewerbung - keine Sperre des Arbeitslosengeldes 13

74Arbeitslosengeld : Anwa rtschaft u nd Rahmenfristerstreckung

IISTEUERRECHT

Versteuerung einer Hinterbliebenenunterstützung der Arztekammer
Versicherungsentsch5digung nach Gebäudebrand - Steuersatz

Absetzbarke it einer psychotherapeutischen Behandtung in einem privatklinikum

Absetzba rkeit einer Operation in einer Privatktinik

AUS DEN BEHöRDEN

74

16

17

17

IIWIRTSCHAFTSKAMMER

Aktuelles zur Kurzarbeit aus Anlass des neuen Lockdowns

NEUERSCHEINUNGEN

19

20

1BIMPRESSUM

ard.lexisnexis.at



DsZzqs
I

ure-*

I

ililrlJll[lJllllliltil



Ir$eue Zeitschrift für So zialrechr
Zweiwochenschrift fär die anwaltliche, betriebliche, behördliche und gerichtliche Praxis 21

NZS aktueäl

Rechtsprechung BSG: Keine künstliche Befruchtung bei
der Krankenkasse

Mitteilwrcgen

BSG: Entschädigungszahlung wegen überlanger Gerichtsverfahrensdauer ist
kein Einkommen im Sinne des SGB II 

:.:
LSG Baden-württemberg: Musterverfahren vor dem Landessozialgericht:
Scheinverträge mit rumänischen staatsangehörigen zur umgehung der sozial-
versicherungspflicht

LSG schleswig-Holstein: Perücken als Kassenleistung - zwei Fälle mit unter-
schiedlichem Ausgang

LSG Thüringen: Kein gesetzlicher unfallversicherungsschutz bei Hilfe zum
Gerüstabbau auf einer Baustelle eines Familienangehörigen.

Haushalt der Bundesagentur fnr Arbeit 2022

Baden-württemberg: Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugend-
sozialarbeit bleiben in der Alarmstufe möglich

Brandenburg: Treffen der verbände der Menschen mit Behinderungen und
der Sozialverbände

Rheinland-Pfalz: Sozialministerium will \Tohnungslosenhilfe weirerentwickeln
und mit Housing First einen neuen Ansatz stärken

Saarland: Gesundheitsministerium und Landespflegerat vereinbaren nächste
Schritte zur Pflege der Zukunft

Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Mecklenburg-vorpommern: Dr. Antje Draheim ist neue staatssekretärin im
Sozialministerium

Symposium ,,Sektorenübergreifende Versorgung" am 1.6. März 2022Veranstahwngen

Aufsätze und Berächte

lärgen.Winkler
Kath arina D inter/Helena Muz

VI

VI

VI

vil

vil

vlil
vlil

lx

lx

IX

X

X

X

Personalia

Berna Orak

Christian Koops/
Nepomuk Nothelfer

Rechtsprechung

Rechtsprechung im Volltext

Krankenversicheru ngsrecht

BSG
20.01.2021,- B 1 KR 7/20 R

NZS-Jahresr evue 2020: Ausbildungsförderung nach dem BAföG

von anderen Ländern lernen - welche wege führen in Deutschland zu einem
guten Bürgerversicherungsmodell ?

EESSI - elektronischer Sozialversicherungsdatenaustausch

Der sozialversicherungsrechtliche Status von E-Sportlern

Obliegenheit zur Nutzung des elektronischen Gesundheitskarte (eGK)
(mit Anm. Henning Müller)

905

909

914

918

923

%etr
a

&

NZS 23/2021 lll



Komrnentierte RechtsPnech u ng

Kran kenversicherungsnecht

BSG Kein Kostenerstattungsanspruch aufgrund Genehmigungsfiktion bei 932
25 .03.2021, - B 1 KR 22120 R Vorfestlegung (Ulrich Knispel)

LSG Berlin-Brandenburg Erprobungsrichtlinie ftir die neuromuskuläre Feedbacktherapie zur Behand- 933

20.05 .2021. - L 1,4 KR 36711,8 KL lung von querschnittgelähmten Patientinr,re4 und Parienten (Carina Prange)

Rentenversiclreru n gsreeht

LSG Sachsen
30.03.2021 - L 4 R 631.11.9

LSG Rheinland-Pfalz
1.7.02.2021. - L 6 R 1.86/20

Grundsicherungsrecht

BSG
23.03.2021. - B 8 SO 14t19 R

LSG Hamburg
29.04.2021 - L 4 AS 1.77 t17

LSG Niedersachsen-Bremen
25.03.202L -L 8 AY 33t16

Arbeitsf örde ru n gsrecht

BSG
04.03.2021- B 11 AL7t1.9 R

BSG
12.0s.2021- B 11 AL 6t20 R

Vertragsarztrecht

BSG
17.03.202I -B6KA 6t20R

Beitragsrecht

LSG NRW
16.06.202I - L 8 R 842t17F(

Verfahrensreeht

BSG
01.07.2021, - B 9 V 63/20 B

LSG NRW
24.02.202L -L21. AS 86/21 B ER

Umfang der Begründung eines Rentenbesch eides (P aul- G er b ar d Stab ler)

Pflicht zur Spontanberatung durch den Rentenversicherungsträger
(P aul- G er h ar d St äb ler)

Pauschalierte Gewährung eines typisierten Unterkunftsbedarfs bei den
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(Syluia Schmidt)

Wertersatzanspruch bei Arbeitsgelegenheit (Gunnar F ormann)

Anspruchseinschränkung nach g 1 a AsylbLG wegen einer Einreise zum
Zwecke des Leistungsbezugs bei extremer materieller Notlage im vorherigen
Aufenthaltsl and, (B ettina Süs s kin d)

Versicherungspfl icht aufgrund Beschäftigung zur Berufsausbildung und bei
außerbetrieblicher Weiterbildung (Martin Kellner)

Kein Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs aufgrund nach Abschluss des
Zweiten Juristischen Staatsexamens weiterbezahlter Unterhaltsbeihilfe
(Mattbias Schneil)

Keine erleichterte Belegarztanerkennung bei Kooperation (Carsten Lund) 941

934

93s

936

937

938

939

940

Hochrechnung von Netto- auf Bruttoentgelte bei illegalen Beschäftigungs-
verhältnissen (Christian Zie glmeierl

Nichtzulassungsbeschwerde bei Rüge der unterlassenen Parteivernehmung
(Wolfgang Bender)

Missbrauchskosten im einstweiligen Rechtss chatz (Kathrin Türpe)

942

943

944

lV Nzs 23t2021



FI
N
/qv
N
LO

NL Herausgeber: 
-.-s---- -:ÖsrunnrtcHISCHES lffi'

lrusrrur rür MENSCHENRECHTE r llffiHHfrHHHlt
esl. 19t37

November zozt
3o.JahrgangNnwsI,ETTER MnNSCHENRECHTE rssN1815-1604

Wilfried Ludwig Weh

Von der Notwendigkeit ei ne r grundlegenden Justizreform
und einer Verfassungstreschwercle in

Rechtsprechung
> Europäischer Gerichtshof für

> Art. z EMRK
Ca rter gg. Russlan d 81".9.2a2ü
Estemirova gg. Russland 81.S.20
M. D. u.a. gg. Russland$4.9.202}]r

> Art,4 EMRK
Zoletic u.a. gg. Aserbaidschan (z.tO.zazt)

> Art.6 EMR.K

J. C. u.a. gg. Belgien Q,zla.zozt)
> Art.8 EMRK

S chrade r gg. Österre ich (1z.1o.zoz1)
X.gg.Polen $o.v.zazl
Volodina gg" Russland {Nr. z) t14.e.zaz1}
Lavanchy gg'. die Schweiz Qo.rc"zazt)
Ledn Madrid gg. Span ien {z,a to.zazt}

> Art. ro EMR,K

Sanchez gg. Fra nkre ictr 8.9.2a2,
> Art.35 EMRK

Za mbrano gg'. Fra nkre ich {21.9.202L}
> Art. 2 7" Prot. EMRK

Ki nd lhofer gg. Österre icln (2,6.Ls.zaat)
> Art, z9 BioethikKonvention

Antrag auf Erstattung eines Gutachtens (tS.V.ZAZI
> Weitere Urteile und Entseheidxngen des EGMR

> Judikatur d.es EUGH '

> Kurzfassungen

> ÖsterreichisctreJudikatur
> Kurzfassungen

Literatur

y3-tSs

422

405
413

416

428

432
434
438
443
446

449

454

459

46t
466

472

474

48L

PA.t3i5
LCt-1fi0{'l
UNIVfRSIT,\T
SAt.ZEUAG

5traniak 5J t.n Sramek Verlag @



www.manz.atlrtg

\iltu,
RF -r>szte1 "

ri-
Mit Serie

\/RV 2015!

Herausgeber Walter Leiss

Schriftleitung und Redaktion Markus Achatz, Peter Pilz

Redaktion Christoph Grabenwarter, Ferdinand Kerschner

Alfred Riedl, Ursula Stingl-Lösch
, Katharina Pa

Dezembe r2o2t04

NÖ 8:[ill,l;

169 - 208

Schwerpunkt

Datens ehutz und Energie
Srnart Cities: Da-ten zum Energieverbrauch im Gemei'ndegebiet
Rainq Silbernrgl aflz
How To - Energiegemeinschaften: Ein ÜSerblick
Tatjana Katalan, Marie Sophie Reitinger und Christoph Lejsek a n:+

Ü,lbersich't

Sleuer-Radar 9188

Beit:räge

Übersicht fürs lahresende:
Erstellung Steuererklärungen und
ReChnUngSAbSChlUS t (.rrsuts stingr-Lösck o re4

Judfüatur der Höchstgerichte zur Gemeinde Stefan Leo Frank OIg0

Mitgliedschaft im Gemeindevorstand darf österreichischen
Staatsangehörigen vorbehalten bleiben Daniela Kraschowetz Q 191

VRV 2015: Darstellung von irmnateriellen Vermögenswerten (Teil2)
Alexande'r Herbst und Veronika Meszarits ö203

(
\
) teitner

ISSN 1993-8098 Österreichische Post AG PZ 062036884 P Verlag'Manz, Gutheil Schoder Gasse 17, 1230 Wien

MANZ1/



RFG
INH,AL

t/)
_v{,
f,=4

mit
xistiBp

+ Editorial
Von Walter Leiss

169

Datensch utz {JnC Energie
* Smart Cities: Daten zum Energieverbrauch im Gemeindegebiet 172
Zur Planbarkeit energie- und infrastrukturpolitischer Maßnahmen einer Gemeinde kann es lohnend sein,
Daten über den Energieverbrauch der Bürger und Unternehmen zu konsolidieren, um damit ein Planungs-
instrument zur Hand zu haben. Die gesetzlichen Möglichkeiten im Kontext datenschutzrechtlicher Aspekte
betrachtet dieser Beitrag.

Von Rainer Silbernagl

-* How To - Energiegemeinschaften: Ein überblick . , 184
Das EAG-Paket (BGBI I20211150) ist seit seinem Inkrafttreten in aller Munde und stellt die Energiebranche
vor neue Herausforderungen. Besonders brisant ist dabei das Thema Energiegemeinschaften. Die bisherige
einzige ,,Energiegemeinschaft", die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage nach S l6a EIWOG, wurde um die
Bürgerenergiegemeinschaft und die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft ergänzt. Dieser Überblick stellt die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten übersichtlich dar; es wird auch auf die Direktleitung Bezug genommen,
um in der Praxis die Wahl des geeignetsten Modells zu erleichtern.
Von Tatjana Katalan, Marie Sophie Reitinger und Christoph Lejsek

Steuen-Radar 188

Judikatu;r
'* Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . , .

Vertreterhaftung flir Kommunalsteuer I: Zahlungen aus privaten Mitteln des Vertreters (VwGH 23. 4.2021,
Ra 202011310108). Vertreterhaftung für Kommunalsteuer II: Aufschlüsselung der ftilligen Abgabenbeträge
(VwGH 26. 5.202I, Ra 202011310073). Zweitwohnsitzabgaben: Ztm Begriff des Wohnsitzes (VwGH
21. 7. 202r, Ra 2021l13/0080).
Von Stefan Leo Frank

190

f1 g ,

biteuerrecht
+ Übersicht für notwendige Arbeiten zum Jahresende: Erstellung der
Steuererklärungen und des Rechnungsabschlusses . . .

In wenigen Wochen beginnt das neue |ahr, gefolgt von Buchungsschluss, Erstellung des Rechnungsab-
schlusses und der Steuererklärung. Um den Überblick zu bewahren und um nlchts zu übersehen, macht

ii Si":l sich,einen Zeitplan zurechtzulegen. Dazu hilft eine übersicht über die wichtigsten Arbeitsschritte.
Nachfolgend finden Sie eine Checklist; mit (nicht abschließend aufgezählten) Arb-eitsschritten, welche
durchaus auch Hand in Hand gehen. Diese können Sie für Ihre Gemeinde adaptieren und erweitern.
Von Ursula Stingl-Lösch
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Öffentliches Recht
* Die Mitgliedschaft im Gemeindevorstand darf österreichischen
Staatsangehörigen vorbehalten bleiben
Der VfGH hat entschieden, dass die Beschränkung des passiven Wahlrechts zum NÖ
nach der Niederösterreichischen Gemeindeordnung auf österr Staatsbürger/innen sowohl dem V
sungs- als auch dem Europarecht entspricht (VfGH 25.11.2020,W 11912020-7). Somit kann die
schaft im Gemeindevorstand sowie das damit oftmals verbundene Amt des/der Bürgermeisters/in grund-
sätzlich Österreichern/innen vorbehalten bleiben. Das Wahlrecht ist allerdings in jedem Bundesland anders
ausgestaltet, wobei nur Niederösterreich, Wien, Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg von einem derar-
tigen Staatsbürgervorbehalt umfassend Gebrauch gemacht haben. Die übrigen Bundesländer räumen Uni-
onsbürgern/innen das Rechi ein, zumindest zu einem einfachen Mitglied des Gemeindevorstands gewählt
zu werden.

V o n D aniela Kr aschow etz

vRV 2ü1 5
4 Zur VRV-konformen Darstellung von Bau-, Fischerei- und Jagdrechten sowie
Kanalkatastern als langfristige immaterielle Vermögenswerte fl-eil 2) 203
Schließlich sind die VRV-spezifischen Bestimmungen zum Ansatz derartiger Vermögenswerte allgemein
und kurz gehalten, weshalb sich in der Praxis immer wieder Zweifelsfragen ergeben, bspw ob ein Baurecht
zu aktivieren oder ,,nur" aufiarandswirksam darzustellen ist bzw Fischerei- und |agdrechte sowie Kanalka-
taster eigens anzusetzende Posten begründen oder als Teil ggf bereits angesetzter Vermögenswerte anzu-
sehen sind. Antworten auf diese Fragen bietet der Beitrag, die Fortsetzung von Teil 1 aus dem Heft 312021
(RFG 202U27),

Von Alexander Herbst und Veronika Meszarits
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Aufsätze

347 Audiovisuelle Öffentlichkeit verwaltungsgerich
Andreas \Wimmer

354 Europarechtliche Vorgaben flir die Heilung von Ver
insbesondere in Asylverfahren
Viktor Malhotra
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363 Entziehung der Lenkberechtigung als ,,Strafe" nach Art 6 EMRK
Stephan Reisenberger

Judikatur (ZVG-Slg 6e-s5)

372 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde
VwG'S(ien, 7 .t.2021, V GW -12t N I 008 I t2 5 I 2021

375 Verfassungswidrige Verzögerung bei der Ausfertigung einer mündlich verkündeten Entscheidung
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VwGH 23.6.202'1., Ra 20 19 I 13 I 0 ll1

381 Kein Ausschluss des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens gegen Absonderung
VwGH 24.6.2021, Ro 2021 109 I 0004

394 Richtlinienbeschwerde nach $ 89 SPG: Kein Verstoß der sechswöchigen Frist gegen
Art 1.36 Abs 2 B-VG
v fGH 24.6.2021, G 3 63 t2020

400 Auslegung des Begriffs des ,,Arbeitsmittels" nach der Arbeitsmittelverordnung
VwG !flien 4. 5 .2021,, VGW-042/0 1 3 /27 7 0 12021,

401, Vergütung für Verdienstentgang bei COVID -19-Maßnahmen
v 6GIJ 23.6.2021, E 40 4 4 I 2020
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Beiträge
+ Das erweiterle Exekutionspaket ' ' ' ' 1013

Der Venrvalter im Exekutionsverfahren

Eine der wesentlichsten Neuerungen der GREx ist die Einführung eines Verwalters, der die Exekution auf

das bewegliche Vermögen durchführt, die Exekutionsobjekte ermittelt, sie pfändet und verwertet. Va geht es

um Fordärungen des Verpflichteten und Vermögensrechte, die mit den beweglichen Sachen zu einem er-

weiterten Exekutionspaket zusammengefasst werden.

Von Franz Mohr

+ Auf dem Weg zur lnformationsfreiheit? ' ' ' ' 1022

Das Recht auf Zugang zu amtlichem Wissen und seine Reform

Seit längerem ist das Recht auf Zugangzu behördlicher Information Gegenstand von Reformbestrebungen.

Der Beitrag widmet sich, mit Fokus auf der Verwaltung, völker- und europarechtlichen Anforderungen

sowie dem Ministerialentwurf zur Novellierung des österreichischen Informationszugangsregimes.

Von Florian Lehne und Paul Weismann

+ Diebstahl eines Schlussels . ' ' 1030

ZurFrage des Tauschwerts und des Bereicherungsvorsatzes

Gestohlen werden kann nur eine Sache, die wirtschaftlichen (Tausch-)Wert hat und damit ',Wertträger" 
ist.

Für einzelne Sachen ist die Zuerkennung eines Tauschwerts allerdings bisher ungeklärt bzw werden dazu

unterschiedliche Ansichten vertreten, wie etwa bei einem Schlüssel. Die Wegnahme eines Schlüssels wirft

aber auch noch eine weitere interessante Frage auf, nämlich ob die Kenntnis des Diebs, welches Schloss

damit gesperrt werden kann, für die Strafbarkeit eine Rolle spielt. Am Beispiei des Schlüssels soll daher die

Frage v..ii"ft werden, inwieweit Sachen, denen ein ,,bloß" funktionaler Wert zukommt oder deren Ver-

wertung ein Wissen um die wertbegründende Nutzbarkeit der Sache voraussetzt, einen Tauschwert auf-

weisen. Die Antwort ist über den Diebstahl hinaus für alle Vermögensdelikte relevant.

Von Christoph Grünwald
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oGH 3. 8.2021, I Ob 64t21a
164: Keine Haftung wegen unbegründeter Strafanzeige mangels bewusster Falschaussage

+ Schuldrecht .

oGH 3. 8. 2021, 8 0b 84/21 t
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